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Geſchäftsſtelle in Halle (Saale): Leipziger Straße Nr. 6162
Fernruf 7801 (während der Geſchäftsſtunden). Nach Geſchäfts

ſchluß riftleitung 5610, Geſchäftsſtelle 5608 und
Hauptſchriftleiter: Dr. Mätzold, Halle (Saale)

Mittwoch, 2. Auguſt 1916
Geſchäftsſtelle in Berlin und Berliner Schriftleitung:

Bernburger Straße 30. Fernruf Amt Kurfürſt Nr. 6290
Druck und Verlag von Otto Thiele, Halle (Saale)

Die engliſch franzöſiſchen Geſamtverluſte in Somme Gebiet

Der Bericht des Großen Hauptquartiers

Großes Hauptquartier, 1. Auguſt 1916.
Weſtlicher Kriegsſchauplatz

Nördlich der Som me haben räumlich begrenzte, aber
erbitterte Kämpfe als Nachwehen der großen Angriffe vom
30. Juli ſtattgefunden; weſtlich des Foureaux Waldes auf
ſchmaler Front eingedrungene Engländer ſind hinausge-
worfen. Ein in acht Wellen vorgetragener feindlicher An
griff in der Gegend von Maurepas iſt glatt abge-
wieſen. Hart nördlich der Somme am Abend vor-
brechende Franzoſen ſind nach erbittertem Kampf an dem
Gehöft Monacu reſtlos zurückge ſchlagen.

Südlich der Somme lebhafte beiderſeitige Artillerie
tätigkeit, ebenſo auch rechts der Maas, beſonders
im Abſchnitt von Thiaumont-Fleury und öſtlich
davon; hier wurden geſtern früh Vorſtöße feindlicher Hand
granatentrupps abgewieſen. Durch umfangreiche Spren
gungen zerſtörten wir die franzöſiſche Stellung nördlich von
Flirey in einer Ausdehnung von etwa 200 Metern; unſere
nachſtoßenden Patrouillen machten einige Gefangene.

Unternehmungen feindlicher Erkundungsabteilungen
ſind weſtlich von La Baſſse, nördlich von Hulluch, ſüdlich von
Loos und ſüdöſtlich von Reims geſcheitert.

Durch Bombenabwurf auf Wervieg, Bel giſch
Comines und andere Orte hinter unſerer Front iſt un
bedeutender militäriſcher Schaden angerichtet; es ſind zahl
reiche Opfer unter der Bevölkerung verurſacht.

Je ein feindliches Flugzeug iſt geſtern und am 30. Juli
durch Abwehrfeuer innerhalb unſerer Linien im Somme-
gebiet, ein weiteres geſtern im Luftkampf bei Lihons abge-
ſchoſſen.

Oeſtlicher Kriegsſchauplatz
Eine einzelne, gegen Wulka (am Oginsky-Kanal) vor-

gehende ruſſiſche Kompagnie wurde durch Vorſtoß deutſcher
Abteilungen vernichtet. Weſtlich von Logiſchin
ſind in den geſtern berichteten Kämpfen über 70 Gefangene
eingebracht. Verſchärfter Artilleriekampf beiderſeits des
Nobel-Sees; e Tr e en ten Bataillons
wurde öſtlich des Sees blutig abgewieſen.

Gegen die Stochod Front erſchöpften ſich die
Ruſſen weiter in ergebnisloſen Angriffen; dreimal wurden
ſie bei und nördlich von Smplary durch Feuer zur Umkehr
gezwungen; bei Porsk nordöſtlich der Bahn Kowel--
Rowno) wurden ſie im Gegenſtoß geworfen, zwiſchen
Witoniez und Kiſielin ſtürmten ſie bis zu ſechs
Malen vergeblich an. Um den Beſitz einzelner Gräben bei
Witoniez wird hartnäckig gekämpft. Es wurden fünf Offi
ziere, über 200 Mann gefangen genommen.

Südlich der Turya PatrvuillenHandgranatenkämpfe.
Die Truppen des Generals v. Linſingen haben

im Juli 70 Offiziere, 10 998 Mann gefangen ge-
nommen und 53 Maſchinengewehre erbeutet.

Bei der
Armee des Generals Grafen v. Bothmerbrach ein feindlicher Vorſtoß ſüdweſtlich von Burkanow

im Sperrfeuer zuſammen. Am Koropiec Abſchnitt weſtlich
von Buczacz rege Gefechtstätigkeit. Größere feindliche An
griffe ſind hier geſtern nicht erfolgt. Jn den letzten Kämpfen
ſind 271 Ruſſen gefangen genommen worden.

Balkan- Kriegsſchauplatz
Keine weſentlichen Ereigniſſe.

ſive im Somme- Gebiet in England „The Great
Sweep“, auf deutſch „Das große Auskehren“ genannt
Sweep“, auf deutſch „Das große Auskehren“ genannt
nunmehr ein Monat verfloſſen iſt, während deſſen nach den
früheren Ankündigungen unſere Gegner die Entſcheidung
unter allen Umſtänden erkämpft haben ſollten, lohnt es ſich
kurz zu prüfen, was von ihnen tatſächlich erreicht worden iſt.
Zwar haben ſie auf einer Strecke von 28Kilometern eine Ein-
buchtung der deutſchen Front von durchſchnittlich 4 Kilo-
meter Tiefe erreicht. Aber ſie werden nach ihren Erfah
rungen vom 20., 22., 24. und 30. Juli ſelbſt nicht behaupten
wollen, daß die deutſche Linie deshalb an irgend einer Stelle

auch nur erſchüttert ſei. Dieſer „Erfolg“ hat die
Engländer nach ſehr vorſichtiger Schätzung mindeſtens
230 000 Mann gekoſtet. Für die Schätzung der
franzöſiſchen Verluſte ſtehen uns in dieſem Falle keine
ſicheren Grundlagen zu Gebote, ſie werden aber, da die
Franzoſen die Hauptarbeit zu leiſten hatten, trotz deren
größerer Gewandtheit im Kampfe, auch ſtark ſein. Der
Geſamtverluſt unſerer Gegner wird ſich alſo auf etwa
350 000 Mann belaufen, während der unſerige, ſo be-
klagenswert er bleibt, zahlenmäßig hiermit überhaupt nicht
zu vergleichen iſt. Dabei haben wir infolge des langſamen
Fortſchreitens der Offenſive vollkommen Zeit gehabt, hinter
unſerer jetzigen vorderſten Linie die Stellungen wieder
anzulegen, die uns vor ihr verloren gegangen ſind. Um
dieſe Angaben in das rechte Licht zu rücken, wird noch ange
führt, daß der erſte Monat der Kämpfe im Maasgebiet bei
Verdun uns einen mehr als doppelt ſo großen Gelände-
gewinn mit einem Verluſt von etwa b0 000 Mann
gebracht hatte, während die Franzoſen dort in der gleichen
Zeit mindeſtens 100 000 Mann einbüßten.

Oberſte Heeresleitung.

London und die öſtlichen Grafſchaften durch
deutſche Luftſchiffe erfolgreich angegriffen

Berlin, 1. Auguſt. Mehrere Marineluftſchiffge-
ſchwader haben in der Nacht vom 31. Juli zum 1. Auguſt
London und die öſtlichen Grafſchaften Eng-
lands erfolgreich angegriffen und dabei Küſten
werke, Abwehrbatterien, ſowie militäriſch wichtige Jn-
duſtrieanlagen ausgiebig mit ſichtbarem Erfolge mit Bom
ben belegt. Alle Luftſchiffe ſind trotz heftiger Beſchießung,

die ſchon auf dem Anmarſch durch Seeſtreitkräfte einſetzte,
unbeſchädigt zurückgekehrt.

Der Chef des Admiralſtabes der Marine.
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Ein Dankerlaß des Kaiſers Franz Joſeph

Wien, 1. Auguſt. Die „Wiener Zeitung“ veröffentlicht
das nachſtehende Allerhöchſte Handſchreiben:

Lieber Graf Stürgkh! Zum zweiten Male jähren ſich die
Tage, in denen die unverſöhnlichen Geſinnungen der Feinde uns
zum Kriege zwangen. So ſchmerzlich ich die lange Dauer dieſer
der Menſchheit auferlegten harten Prüfung beklage, erfüllt mich
doch der Rückblick auf das ſchwere Ringen, das mein Ver-
trauen in die unbezwingliche Kraft der Monar-
ch ie ſtets aufs Neue rechtfertigt, mit hoher Genugtuung.
Würdig ihrer tapferen Söhne, die in innigem Vereine mit den
Heeren unſerer glorreichen Verbündeten dem ſtets er
neuten Anprall der Uebermacht heldenhaft die Stirn bieten, leiſten
meine geliebten Völker auch daheim jenes hohe Maß begeiſter
ter Pflichterfüllung, wie es der großen, ernſten Zeit entſpricht. Jn
einen machtvollen Siegeswilklen geeint, bringen ſie mit
männlicher Entſchloſſenheit jedes Opfer, das die Sicherung eines
künftigen ehrenvollen und dauernden Friedens
erheiſcht, mit richtigem Verſtändniſſe der zum Wohle des Vater
landes erforderlichen Maßnahmen ertragen ſie die infolge des
Krieges notwendig gewordenen Einſchränkungen des wirtſchaft
lichen Lebens und vereiteln die auf planmäßige Gefährdung
der Exiſtenz der friedlichen Bevölkerung abzielenden tückiſchen
Abſichten unferer Feinde. Mein Herz teilt in väterlicher
Bekümmernis mit jedem einzelnen meiner Getreuen die Sorge,
die auf ihnen laſtet und die ſie ſo ſtandhaft ertragen, den Schmerz
um die Gefallenen, die Angſt um die eben im. Felde. die Stö

rung der ſegensreichen friedlichen Arbeit, die empfindliche Er-
ſchwernis aller Lebensbedingungen. Aber ich blicke, geſtützt auf
die erhebenden Erfahrungen zweier Kriegsjahre
mit vollem Vertrauen in eine nun allmählich her-
anreifende Zukunft in dem beglückenden Bewußtſein, daß
meine braven Völker den Sieg wahrhaft verdienen
und in der gläubigen Zuverſicht, daß ihn die Gnade und Gerechtig
keit der Vorſehung ihnen nicht vorenthalten wird. Jn dieſen ern-
ſten aber hoffnungsreichen Gedenktagen drängt es mich, die Be
völkerung neuerlich wiſſen zu laſſen, daß mich die nie erlahmende
Betätigung ihres patriotiſchen Opfermutes mit ſtolzer
Freude erfüllt und daß ich ihre wackere, endgültigen Erfolg ver-
bürgende Haltung dankbaren Herzens anerkenne. Jch
J rae Sie, dies in meinem Namen der Bevölkerung kund
zutun.

Wien, am 31. Juli 1916. Franz Joſeph m. p.
Stürgkh m. p.

Kitcheners Leiche
Kopenhagen, 1. Auguſt. „Berlignske Tidende“ erfährt

aus London: Nachdem alles Suchen nach Kitcheners
Leiche trotz des Ausſetzens einer Belohnung von 15000
Pfund Sterling vergeblich war, werde nur noch die Mög-
lichkeit der Auffindung der Leiche an der dä miſchen
oder norwegiſchen Kä ſte erhofft.

Krieg und Volksfrömmigkeit
Von D. Alfred Uckele Profeſſor an der Univerſität

in Königsberg

Wenn am erſten Auguſtſonntage, auf allen Kanzeln
irgendwie deſſen gedacht wurde, daß nun ſchon zwei volle
Jahre der Krieg tobt und daß er mehr oder weniger alles
in unſerem Volksleben in ſeine Beeinfluſſung nimmt, dann
dürfte es angebracht erſcheinen, einmal ohne Voreingenom-
menheit, nicht peſſimiſtiſch oder optimiſtiſch, ſondern ein-
fach wirklichkeitsentſprechend ſich um die Beantwortung der
Frage zu bemühen: Hat der Krieg eine Bereicherung oder
eine Verminderung unſerer Volksfrömmigkeit gewirkt?
Hat er unſerem deutſchen Volke ein Plus oder ein Minus
an Religioſität eingebracht oder hat er im Grunde ge-
nommen in dieſer Beziehung alles im Volksleben beim Alten
gelaſſen?

Man weiſt, wo man ſich mit dieſem Problem denn
um ein ſolches handelt es ſich hier, und die Antwort iſt
durchaus nicht ſelbſtverſtändlich und von vornherein ſchon
ausgemacht abgibt, wohl auf die erlebte Tatſache des
ſtarken religiöſen Ergriffenſeins weiteſter Volkskreiſe in
den Anfangstagen und -monaten des Krieges hin und ſchil-
dert die gefüllten Sonntagsgottesdienſte und Kriegsbet-
ſtunden, um dem dann das im Fortgang des Krieges ſich
immer deutlicher zeigende Abflauen der religiöſen Be-
wegung, das Nachlaſſen der Hochſpannung gegenüberzu-
ſtellen und ſo ein nur wenig günſtiges Urteil herauszu-
ſtellen.

Nun iſt es aber ganz ſelbſtverſtändlich, daß bei allen
Bewegungen des Gemütslebens auf die ſtarke Erregung als-
bald ein. nüchternes Ebenmäßigwerden folgen wird. Das
iſt lediglich das Erleben eines Naturgeſetzes des Rückſchlags
der Ueberſpannung gegenüber. Und um Ueberſpannung
handelt es ſich in jenem Ergriffenheitsäußerungen der erſten
Zeiten. Denn einerſeits konnte kein Volkskundiger an-
nehmen, daß dieſe religiöſen Aeußerungen bei ſo vielen
Tauſenden und Abertauſenden durchgreifend ſein und
bleiben würden, und andererſeits auch nicht, daß ſie rein,
klar und auf das Weſen der Sache dringend ſich erweiſen
würden. Tiefe, weſenhafte Religioſität iſt niemals in der
Geſchichte reſtlos Sache der großen Allgemeinheit eines
Volksganzen geweſen, ſondern hat ſich immer nur bei Bruch-
teilen als dauerhaft und durchgreifend erwieſen; und es
war durchaus anzunehmen, daß die in jenen erſten Zeiten
zur Aeußerung gebrachte Religioſität bei vielen mit fremd
artigem Zuſatz durchmiſcht war. Es war bei vielen das
religiöſe Tun nicht Selbſtzweck eines von Gott gepackten
und nun nur noch auf ihn ſich ſtellenden Lebens, ſondern
es war lediglich oder doch zum größten Teil Mittel zum
Zweck, nämlich Mittel der Lebensſicherung. Es iſt im
Felde, in der Gefahr, vielfach die religiöſe Gebetsformel
und ſich anſchließend das ſchnell bereite Gelübde der Lebens
änderung als Bwahrungsmittel angeſehen und gehandhabt
worden, und in der Heimat im Eedanken an die Gefahr
der Angehörigen ebenſo Es wird von Leuten erzählt, deren
Beteiligung an den Aeußerungen der Frömmigkeit in
Kirchenbeſuch und Gebet weſentlich nachließ, ſobald die
Jhrigen aus der unmittelbaren Gefahr irgendwie heraus-
gezogen waren.

Es iſt aber eine große Täuſchung, der wir uns hin
geben, wenn wir all derartiges religiöſes Tun, das die
Religion nur zum Mittel der Selbſtſucht und der Opfer-
ſchau, wenn auch in feinſter und menſchlich gewiß durchaus
begreiflicher Weiſe, macht, ſchon als Frömmigkeit, und die,
die ſo handeln, ſchon als zu frommen Perſönlichkeiten um-
gewandelte Leute anſprechen wollten.

Es ſoll uns deshalb durchaus nicht wundernehimnen, jo
es iſt eigentlich ſelbſtverſtändlich, daß bei der Mehrzahl
derer, die die religiöſen Aeußerungen nur als Talisman,
nur als Zaubermittel, als äußerſte Bewahrungsmacht vor
Gefahr und Not anſahen und handhabten, über kurz oder
lang das Zurückfallen aus ſolcher künſtlichen unnatiürlichen
Art eintrat und ſich zeigte. Dieſe Aeußerungen waren nur
aus Not geboren und ließen nach, ſobald etwa die Not wich,
oder ſie wurden aufgegeben, wenn ſie ihre erhoffte Wirkung
nicht ausübten, und vor allem, die religiös ſittliche Läute-
rung der Perſönlichkeit konnten ſie nicht erzielen; in ihr
aber wäre die Probe auf wirkliches frommes Ergriffenſein
zu erbringen geweſen. Wundern wir uns alſo nicht, wenn
dies letztere in den weiten Kreiſen der Tauſende, die damals
in die Kirchen drängten, ausblieb, und benennen wir jenes
ihr Handeln doch lieber nicht mit dem ſehr mißverſtänd-
lichen Ausdruck Frömmigkeit oder Religioſität.

Anderſeits iſt es aber Tatſache, daß eine ganze Reihe
von Perſönlichkeiten tief innerlich durch den Krieg gepackt
und wahrhaft religiös geſundet und zur frommen Lebens-

auffaſſung umgewandelt. wurde. Bei ihnen iſt es aber dann



auch wirklich zu dem grundlegenden religisſen Erlebnis ge
kommen, zu dem Haltſuchen und Haltfinden in Gott mit
dem ehrlichen Selbſtzweck, nur ihn haben zu wollen, und
dann alles hinzunehmen, wie es kommt. Ohne Lebens-
erleichterungen für ſich und die Seinen erzwingen und durch
Gebet erringen zu wollen, haben ſolche wirklich nur das
Verhältnis ihrer Seele zu Gott ins Auge gefaßt und
darüber ſich Klarheit und Warheit ſchaffen wollen.

Wer wollte die Zahl derer, die ſo wirklich im Kriege
Religion erlebten und nun Frömmigkeit den beſtimmenden
Faktor ihrer Lebensanſchauung werden ließen, angeben?
Daß ſie da find, iſt gewiß. Man trifft ihrer immer wieder
welche an. Aber wer kann pſychologiſch analyſteren, wie
weit da im früheren Leben alle Vorbedingungen ſchon ge
geben waren, und der Krieg nur noch den klarſtellenden Ab
ſchluß brachte? Hüten wir uns vor verallgemeinernden
Urteilen. Wahre, innerliche, wertvolle Frömmigkeit iſt
etwas ſo feines, ſo zartes, ſo inniges, daß man ihr nicht
mit Zahlen, Statiſtiken, auch nicht mit mutmaßenden Ur-
teilen iiber ihren Umfang nahe treten ſoll. Aber freuen
kann und ſoll man ſich, wann und wo man ihr begegnet, und
ver aus eigener Lebenserfahrung heraus für ſie ein Ver
tändnis und ein geſchärftes Wahrnehmungsvermögen hat,
wird ihr doch jetzt vielleicht öfter zu begegnen wiſſen, als
der, der ſolchen Seelenregungen lediglich als kühler, ſuchender.
Beobachter gegenüberzutreten in der Lage iſt.

Eine Anſprache des Papſtes

Rom, 31. Juli. (Meldung der „Agenzia Stefani“.) Der
Papſt empfing Sonntag 3000 Kinder aller Pfarreien
Roms, die nach dem Wunſch des Heiligen Vaters geſtern
die heilige Kommunion empfangen hatten, wobei ein Ge
bet für den Frieden geſprochen wurde. Der Papſt ſagte,
er ſpreche zu den Kindern der ganzen
Chriſtenheit, und fuhr dann fort: „Jhr, die ihr
heute Zuſchauer der düſterſten Tragödie ſeid, die jemals
menſchlicher Haß und menſchliche Leidenſchaft entfeſſelt
haben, ihr müßt wiſſen, daß heute die ſchrecklichſte Läſterung
gegen Gott geſchieht, die jemals von der ſündigen Menſch
heit begangen worden iſt. Wir, der Vater aller Gläubigen,
leiden, ermahnon und bitten ſeit zwei Jahren. Unſere
Ermahnungen, die Waffen niederzulegen und den
Streit auf dem Wege der Vernunft und Gerechtigkeit zu
ſchlichten, ſimd erfolglos geblieben. Deshalb
wollen wir Gott durch das allmächtige Mittel Eurer Un-
ſchuld um Hilfe bitten. Die Menſchheit muß wieder zu
Werken des Friedens, der Arbeit und des Verzeihens zu
rückkehren. Wie, darüber wollen wir keinen Vorſchlag
machen, ſondern die Sache der göttlichen Vorſehung an
deimſtellen.

W

Die Europareiſe der Griechoenprinzen
Bern, 31. Juli. „Secolo“ meldet aus Athen, die

griechiſchen Prinzen hätten ihre Reiſe durch Europa
dazu benutzt, um feſtzuſtellen, wie die Haltung der
Fntentemächte nach den griechiſchen Wahlen
ein werde. Dazu teilt „Nea Hellas“ mit, daß Präſident
Poincars dem Prinzen Andreas folgende Erklärungen
gegeben habe: Die Alliierten würden nicht dulden, daß
ein anderer als Veniſelos zur Regierung käme,
wenn er bei den Wahlen die Mehrheit der Stimmen davon
tragen ſollte. Jedenfalls, auch wenn die veniſeliſtiſche
Partei bei den Wahlen unterliegen ſollte, würde die
Entente weder ein Miniſterium Skuludis oder
Gunaris noch ſonſt ein Miniſterium dulden, das aus
Männern zuſammengeſetzt wäre, die die Tendenzen des
früheren Minjſteriums hätten

Wechſel im ruſſiſchen Kriegsminiſterinum
Von der Schweizer Grenze, 1. Auguſt. Die „Baſeler

Nachrichten“ melden aus Petersburg: Das „Rußkoje Slowo“
ſtellt einen Wechſel im Kriegsminiſterium in Aus
ſicht, weil General Schuwajew wieder die Jntendgnt u des
Feldheeres übernehmen ſoll.

Schweizer Blätter melden aus Petersburg: Die ruſſi
ſchen Offiziersverluſte nehmen dermaßen
überhand, daß jetzt zahlreiche Bataillone von Leutnants
und Kompagnien von Fähnrichen geführt werden müſſen.
Bei den letzten Kämpfen weſtlich Luck und in der Buko-
wina fielen wiederum mehrere Regimentskom-
mandeure. Ein General, der fälſchlich totgeſagte volks
tümliche ruſſiſche Kavallerie- General Graf Keller, befindet
ſich in einem Sanatorinm Charkows.

Kopenhagen, 1. Aug. Der „Djen“ meldet: Rodzianko
hatte mit Stürmer eine lange Unterredung über die
künftige Richtſchnur der äußeren Politik. Nach der
Unterredung empfing Rodzianko im Reichsduma-
gebäude eine Anzahl Preſſevertreter und teilte ihnen mit,
nach den Erklärungen Stürmers werde die auswärtige
Politik Rußlands keine Veränderung er-ſahren. Alles, was auf dem Gebiete der auswärtigen
Politik unternommen werde, könne nur im Einver-
ſtändnis mit den Verbündeten geſchehen.

Rumänien und die Ententeoffenſive
Bukareſt, 31. Juli. „Dreptatea“ meldet: Jn volittſchen

Kreiſen wird viel von einer Erklärung Bratiannus ge
ſprochen, welche er vor dem Chefredakteur der „Jndependence
Rumain“ und vor dem Abgeordneten Georg Diamandy
machte. Bratianun ſagte. Ohne Zweifel ſcheiterte die
engliſch- franzöſiſche Offenſive, während die
ruſſiſche Offenſive langſam vorwärts kommt. „Jch
habe die Neberzeügung, daß noch ein Winterfeldzug
kommen wird.“ „Dreptätea“ behauptet, daß Bratkannu dieſe
Meinung ſelbſt den Ententegeſandten gegenüber ge-
äußert und hinzugefügt habe, daß von einem Eingreifen
Rumäniens nur in einem ſpätoren Zeitpunkt
die Rede ſein könne.

Wie die „Wiener Allgemeine Ztg.“ aus Bukar eſt drahtet,
wurde dort amtlich bekanntgegeben, daß die rumä niſche
Grenzegegen Bulgaren zu auf einige Zeit geſperrt
werde. Der Grenzort Siskow, der Uebergangsort aus Bul-
garien nach Rumänien war, iſt geſtern geſchloſſen worden.

Nach einer Bukareſter Meldung des „Az Eſt“ hat
Rumänien 80000 Tonnen Kohlen in Deutſch
land und Oeſterreich- Ungarn beſtellt. Von dieſem Quan-
tum ſind bereits 13 Schlepperladungen in Rumänien ein
getroffen. Jn Rußland beſtellte Rumänien 50 000
Tonnen Kohlen, hiervon lieferte Rußland 13 000 Tonnen,

Ein verbotener Vortrag des Nationalausſchuſſes
Stettin, 31. Juli. Die morgige Verſammlung des

Deutſchen National-Ausſchuſſes, in der Ge-
heimrat Deißmann aus Berlin ſprechen ſollte, iſt
unterſagt worden.

Es wird dem „B. T.“ von zuſtändiger Stelle beſtätigt,
daß der Vortrag des National- Ausſchuſſes in Stettin ver
boten iſt. Jn allen anderen Städten, bis auf zwei weitere,
werden die Verſammlungen, wie angekündigt, ſtattfinden.
Jn Königsberg und Kiel hat man die dort vorge-
ſehenen Veranſtaltungen aus eigenen Stücken aufgeben
müſſen, nicht aus politiſchen, ſondern lediglich aus örtlich-

techniſchen Gründen.
Kanonendonner auf See

Haag, 1. Auguſt. Aus Hoek van Holland wird gemel-
det, daß gegen 12 Uhr von weſtlicher Richtung kommender
ſchwerer Kanonendonner gehört wurde, der auf
ein Gefecht hinweiſt.

Ausſtellung im Halliſchen Kunſtverein
Die Ausſtellu im Kunſtverein (Salzgrafenſtraße) feſſeltdor allem e e Zeichnungen Gemälde der

Jſabella Nolde. Was zunächſt an dem dieſer
Künſtlerin verblüfft, iſt die außerordentliche Vielſ eit der
Gebiete, der ve, die geiſtige und techniſche Beweglichkeit.

e weichen ilichkeit. Nirgends ift Luhriſches zu finden. Die
ften, in Aquarell, che oder Tempera, zeichnen ſich

durch konzentrierte Friſche aus bei aller feinen Naturbeobachtung

e h a e vehe Mae t genfetntesie ſchafDie hellen z r Jmmer ſind die Konturen ſcharf
betont. Jſabella Nolde hat eine virtuoſe zeichneriſche Sicherheit,

Die geiſtreiche Geſte iſt ihr oft
wi vielen t hitigeworfenen Motiven

e e e e u ehet

ſteven und die Bilder Kinderfivirtuoſe W ſoepprert immer wieder.
Dies techniſche tet i künſtleriſchen Tempera

i Ausdehnung. Wir finden neben Oelbilderei und
der Fülle von Zeichnu Entwürfe zu Holzſchnitten, Glas-
fenſtern, Kleidern, Stickereien, kunſtgewerblichen Arbeiten und
vor allem treffliche Möbelſtizgzen. Die Vorliebe für farbige
Kontraſtwirkung zeigt ſich beſonders in den koloriſtiſch glänzen-
den Es liegt viel Raffinement in dieſenBlättern, die Paris entſtanden ſind. So iſt das Blatt, auf
dem zwei Negerdamen am Strand ſtehen, bezeichnend für Jſa-
bella Noldes Kunſt, für die außerordentliche L
der a und das rein intellektuelle Erfaſſen der tive.
Vorzüglich liegt ihr auch die Karikatur. Da iſt ein kleines Bild
chen, „Fleiß ohne Horizont genannt, das den Ausdruck der
harmloſen Dummheit geradezu köſtlich in einer Halslinie wieder-
gibt. Daneben hängt das „Brave Kind“, das an Katharina
Schäffers Ka Ausdruckskraft bei ſparſamſten Mitteln er
innert. s ausgeprägte Empfinden für dekorative Farben
wirkung zeigt ſich in der Rodlerſkizze und in der errtzückenden
japaniſchen Kinderſzene, die eine glückliche Verbindung zeichne-r Freie grit d en iſt. r n den
r preſſionii vor. euchtungund Luft ſind das wirkungsvollſte Element. Am feinſten in der

Lichtwirkung iſt das „Kornfeld“, dann gibt es die Zeichnung
„Gartenmauer und Dächer“, die bei ganz ſparſamer
8 von einer ſeltſam traurigen Stimmung erfüllt iſt; auf
ieſem helltonigen Blatt iſt der Himmel das Erſtaunlichſte.

Jſabella Noldes kühle, geiſtreiche und temperamentvolle Kunſt
wird immer nur einem engen Kreis vertraut werden; ihr

dürfte vor allem für das Kunſtgewerbe einen Gewinn
bedeuten.

Die Aus igt ferner Arbeiten Halleſcher Künſtler.e
Agnes r Radier ind r tmu u 3 eiſtigem J ee“ idas on dieſer ü n ſah. Marie Pepp-
m üfkers Tuſchzeſchnungen wirken ein wenig konventionell:

etwas kalt Funkelndes.

reude macht aber die Mannigfaltigkeit ihrer Baummotive.
Pellegrinis Kohlezeichnungen ſind von dramatiſcher

Kraft, verlangen aber vom Beſchauer reichlich viel Einfühlungs
vermögen in die eigenwillige Art des Künſtlers. Von großerfarbiger Friſche iſt das Oelbild „Straßen mit Fahnen“ von Evelr

Man z, deſſen „Sitzendes Mädchen“ gleichfalls lebendige, warme
Farbengebung hat. Jn Johanna Förſtemanns Bildern
herrſcht ein lhriſches Element vor. Jhre liebevolle Natur-
beobachtung iſt ien den Waldbildevn wieder glücklich zum Aus
druck gebracht. Ein beſonders feiner Stimmungsreiz liegt über
den Bildern „Herbſt“ und „Waldinneres“. Nach dem Be-
trachten der Noldeſchen Farbenkeckheit und glitzernden Beweg-
lichkeit wirken die ſtillen Landſchaften Johanna Förſtemanns
faſt wohltuend beruhigend. Von W. Buſſe iſt das Oel-
bildchen „Fiſcherkähne im Königsberger Hafen“ recht friſch,
ebenſo das kleine Oelbild Gerta Steckners, das ein ſonnen-
beſchienenes Bauernhaus zeigt. Dieſes Bild iſt von intimem,
friedlichbeſchaulichem Reiz, ebenſo L. Wie demanns „Stadt

irtchen“, das aber lebendigere Technik hat. Gtwas Märchenhafte liegt über dem Oelgemälde r Harz“ von
P. Huth, einer Mondlandſchaft von weicher, dunkler Farben
gebung und ausgeſprochen deutſcher Empfindung.

Heinrich Kopps Buntſti r offenbaren die Liebe
zu Feld und Wieſe in glücklicher Weiſe; ſie ſind von echt
m aretlicher Stimmung erfüllt, hier und da aber etwas zu
glatt.

Die Ausſtellung iſt bis 13. Auguſt von 11-—-5 Uhr geöffnet.
H. Reißner.

Zum Tode Albert Neiſſers
Wie gemeldet, iſt der berühmte Forſcher Albert Nei vie
im Alter von 61 Jahren geſtorben. Neiſſer war zweifellos
der bedeutendſte Dermatologe unſerer Zeit. Am 22. Januar
1855 als Sohn eines Arztes in Schweidnitz geboren, war er ge
wiſſermaßen von früheſter Jugend auf in ärztlicher Umgebung
groß geworden; ſo war es für ihn wie für ſeinen Vater, der vor
etwa 20 Jahren als bekannter Badeargt in Charlottenbrunn ge-
ſtorben iſt, gewiſſermaßen ſelbſtverſtändlich geweſen, daß auch
der Sohn die mediziniſche Laufbahn einſchlug. Auf dem Bres-
lauer Gymnaſium, wo Paul Ehrlich ſein Mitſchüler war, hatte
ſich der junge Neiſſer bereits frübgeitig durch ſein tiefeindringen
des Verſtändnis für die exakten Naturwiſſenſchaften ausge
zeichnet; ſeine mediziniſchen Studien betrieb er in Erlangen
und an der Breslauer Univerſität, und hier wurde er auch ſchon
im Alter von 22 Jahren Aſſiſtent an der Dermatologiſchen
Klinik. Drei Jahre ſpäter habilitierte Neiſſer ſich als Privat
dozent in Leipzig; er wurde aber bereits nach 2 Jahren als
Nachfolger Oskar Simons an die mediziniſche Fakultät der Hoch-
ſchule ſeiner Heimatprovinz berufen, an der er ſeit 1882 ununter-
brochen bis zu ſeinem Tode gewirkt hat. Ein volles Viertel-
jahrhundert hindurch lehrte er als Extraordinarius, bis im Jahre
1907 die erſte ordentliche Profeſſur für Dermatologie in Deutſch
land für ihn geſchaffen wurde. Niemand anders war zu dieſer
auszeichnenden Neuerung auch ſo berufen geweſen wie Albert
Neiſſer. Durch die Entdeckung des Gonococcus wurde Neiſſers
Name raſch in der ganzen Welt bekannt. Neiſſer ſuchte vor

Der Miniſter des Jnnern gegen den übermäßigen
Fleiſchverbrauch in den Gaſtwirtſchaften
Der Miniſter des Innern hat folgende Be

kannmachung ergehen laſſen:
Von verſchiedenen Seiten iſt hier zur Sprache gebracht wor

den, daß Gaſthäuſer und Speiſewirtſchaften die
Vorſchriften der Bekannt zur Vereinfachung
der Beköſtigung vom 31. Mai 1916 und die von den Ge-
meinden und Kommunalverbänden über die Regelung des Fleiſch
verbrauchs getroffenen Anordnungen nicht beachten
oder in offenkundiger Weiſe umgehen. Fleiſchſpeiſen, die
ſonſt ohne Brotzutat verabfolgt wurden, werden häufig auf einer
Unterlage von Brot den Gäſten angeboten und als Brot mit Be
lag bezeichnet. Dadurch' wird der S der erwähnten Bekannk-
machung in ſeinen Abſätzen 1 und 2 und der Fleiſchkartenzwang
umgangen, weil nach den kommunalen V egelungen mit
Fleiſch belegte Brote in der Regel vom Kartengwang befreit ſind.
Weiter werden mannigfache Fleiſchgerichte außerhalb des Karten-
zwanges, als angeblich aus Fleiſch, das der kommunalen Ver
brauchsregelung nicht unterworfen iſt, insbeſondere Kopffleiſch,Beinfte ſo und dergl. bereitet, den Gäſten dargeboten, obwohl ſie

offenſichtlich aus derartigen Fleiſchteilen nicht hergeſtellt ſein
können. Auch Klagen über eine wenig gewiſſenhafte
der Vorſchriften der Bekanntmachung zur Einſchränku desFleiſch und Fettverbrauchs vom 28. Oktober 1915 e
S. 714) in manchen Gaſt und Speiſewirtſchaften werden er
v

Ich erſuche ergebenſt, die Polizeibehörden nachdrücklichſt an
zuweiſen, daß ſie dieſen Mißſtänden nachzugehen und Zuwider
handlungen gegen die beſtehenden Vorſchriften mit aller Strenge
durch Herbeiführung der Beſtrafung und nötigefalls auch durch
Schließung des Geſchäfts, zu ahnden haben. Bei der Bevölke

Wirtſchaften unter Außerach: laſſung oder offenkundiger Umgebung
der Verbrauchsbeſchränkungen ihren Gäſten Fleiſchſpeiſen in vet
chem Maße vorſetzen. Für die regelmä Ueb ung der
Wirkſchaften, die von den Polizeibeohörden gemeinſchaftlich mi:
dem Preisprüfungsſtellen zu vrganiſieren iſt, ſind vorzugsweiſe
wen und Vertrauensmänner der Preisprüfungsſtellen
zu verwenden.

Tragen von Abzeichen und Auszeichnungen.
Das Kriegsminiſterium ſieht ſich veranlaß?, darauf hinzu

weiſen, daß nur Allerhöchſten Orts genehmigte Abzeichen und
Auszeichnungen von den Truppenteilen getragen werden dürfen,
denen ſie verliehen ſind. Hierbei wird nochmals auf Ziffer 28
der Allerhöchſten KabinettsOrder vom 21. September 1915 hinge
wieſen und bemerkt, daß auch das Tragen von Erinnerungszeichen

ſogenannte Plaketten an der Mütze und am Waffenrock
mangels Allerh. Genehmigung nicht ſtat:haft iſt. Mannſchaflen
der Fußartillerie, die während der Zugehörigkeit zu dieſer Waffe
den Dienſtgrad als Obergefreiter erlangt haben und zu einer
anderen Waffengat?ung eingezogen worden ſind, tragen bei dieſen
die Auszeichnungsknöpfe der Feldwebel und die Säbeltroddel der
Unteroffigiere. Für zweckmäßig aber wird erachtet, die Verſetzung
ſolcher Mannſchaften zur Fußartillerie durch die beteiligten Dienſt
ſtellen zu unterlaſſen.

Verteilung von Bodenleder an den Kleinverkehr
Die Kontrollſtelle für freigegebenes Leder gibt bekannt, daß

am 1. Auguſt 1916 die neuen Beſtimmungen für die Verteilung
der Bodenleder für die Gruppe Kleinverkehr in Kraft treten.
Die von dieſem Tage ab freigegebenen Bodenleder ſind ſoweit
ſolche für die Gruppe Kleinverkehr bereitzuſtellen ſind aus-
ſchließlich zur Verfügung der Reichslederhandelsgeſellſchaft
m. b. H., Berlin, zu halten. Die vor dem 1. Auguſt 1916 frei-

ebenen, für die Gruppe Kleinverkehr beſtimmten Bodenleder
ürfen nicht ohne Lederkarte an Kleinbetriebe abgegeben werden.

Dampfer „Bornholm“ freigegeben
Kopenhagen, 1. Auguſt. Der deutſcherſeits aufgebrachte

däniſche Dampfer „Bornholm“ wurde geſtern
wieder freigegeben und durfte die Reiſe nach
Frankreich mit Papiermaſſe fortſetzen.

allen Dingen Aufklärung über die J zu ver
breiten; dieſem Sinne war er mit Wort und Schrift unermüd-
lich tätig.

Bedeutſam waren auch Neiſſers Arbeiten auf dem Gebiete
der Lepraforſchung. Schon als Privatdozent hatte er
die Jberiſche Halbinſel zum Studium des Ausſatzes beſucht; nach
dem der Norweger ArmauerHanſen den LepraBagillus ent
deckt hatte, gelang es Neiſſer, eine Färbemethode zu finden, durch
die alle in Forſcherkreiſen noch beſtehenden Zweifel an Armauer
Hanſens Entdeckung zerſtreut wurden. Neiſſer wies ſchließlich
auch den tuberkulöſen Charakter des Lupus experimentell über
zeugend nach, und zahlreiche Weiterunterſuchungen förderten die
Erkenntnis wie die Therapie der Hautkrankheiten ganz außer
ordentlich Am bekannteſten geworden aber ſind Neiſſers
Syphilisforſchungen.

Die Deutſche Geſellſchaft zur ämpfung der Geſchlechts
krankheiten iſt von Neiſſer S Der Segen, den
Neiſſer und ſeine Schule geſtiftet haben, iſt vorläufig gar nicht
abzuſchätzen.

Sprachliche Kriegskinder

Jn den gewaltigen Seürmen dieſes Weltkrieges hat unſere
uralte Sprache im Hervorbringen von vielen Hunderten neuer
Wortbildungen jugendfriſche Kraft an den Tag gelegt. Obgleich
der im Jahre 1878 herausgegebene Band K unſeres Grimmſchen

rer ſchon Kr Wx S Da W r sabgeleitet ſind, ſo ſtößt man j r auf ſolcheWörter, die man im Grimm vergeblich ſucht. Eine große Zahl
ſolcher Neubildungen zaubert die Fürſorge unſerer Zeit hervor
Kriegerheimſtätte, Kriegskinderſpende, Kriegsnähſtube, Kriegsnok-
ſpende, Kriegsopfecſtock, Kriegspate, Kriegsſchreibſtube, Kriegs
mahngeichen, Kriegswohlfahrt. An unſere wirtſchaftliche Einſchrän
kung werden ſpätere Geſchlechter erinnert werden durch die jetzt
entſtandenen Wörter: Kriegsbrot, Kriegskochbuch, Kriegskochvor-
ſchriften, Kriegsküche, Kriegspackung, Kriegsſpeiſekarte. Auch im

lleben entßanden ſolche Kriegskinder unſerer Sprache wie
Kriegslehrgänge, Kriegsprimaner, Kriegsſchüler; das bisher in
muſikaliſchem Sinne gebrauchte Wort Kriegsmarſch erhiel? neuen
Jnhalt. Eine beſonder große und immer noch anwachſende Zahl
neuer Wörter t wie ſich das Gewerbe der Zeit anpaßt: von
der bedeutſamen Kriegs-Rohſtoff Abteilung an bis zu den Kriegs
ſpielkarten, den Kriegstaſſen, Kriegstellern, ja bis zum Kriegs
kitſch und Kriegsſchund. Es konnte nicht ausbleiben, daß auch auf
geldlichem Gebiete neue Wörter in Gebrauch kamen: Krieg-
abgabe der Reichbank, Kriegseinkommen, Kriegsfahrſchein, Kriegs
gewinnſteuer, Kriegswucher, Kriegszulage, Kriegszuſchlag, Kriegs
miete. Dank ihrer Geſ Skraft konnte unſere Sprache
wähleriſch ſein. Als dem verfeinerten Sinn unſerer Zeit das
zunächſt gebrauchte Wort Kriegskrüppel nicht mehr ügte, ſchuf
ſie als Erſatz Kriegsverletzter und Kriegsverſehrter; es ſieht aber
jetzt ſo aus, als ob beide dem Kriegsbeſchädigten weichen müßten
Anſtat der im Grimm gebuchten Kriegsbibliothek prägte völkiſcher
Sinn die Kriegsbücherei; auch der zuweilen Miſchling
Kriegskombattant weicht dem veindeutſchen Kri Es
iſt jedem Zeitungsleſer ein Leichtes, die Liſte dieſer er
au erweitern, Ranu (Zwickau).
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Provinz Sachſen und Umgebung
Ein Verdingungsamt in Sachſen

In der- letzten Sitzung der Dresdner Gewerbekammer wurden
ſehr intereſſante Mitteilungen gemacht über eine neues Verdin
gungsamt im Sachſen, das im Entſtehen begciffen iſt. Schon
bor dem Kriege war auf Anregung der Mittelſtandsvereinigung
ein Verdingungsamt gegründet worden. Seit Kriegsbeginn hat
ſich deſſen Notwendigkeit erwieſen; es hat für etwa 11 Millionen
Mark Arbeiten ans Handwerk vermittelt. Aus den Kreiſen der
Oberleitung iſt vor einiger Zeit die Anregung gekommen, das
Amt auf eine breitere Grundlage zu ſtellen, und zwar durch
Heranziehung der Gewerbekammern und der Berufsverbände.
Man will einen r Vevein gründen, in dem die Ge
verbekammern, die Mittelſtandsvereinigung und die Berufsſtände,
die ſich über das Se erſtrecken, vertveten ſein ſollen. Er
ſoll den Namen ſſionsamt im Königreich Sachſen“ bis auf
weiteres beibehalten. Seine Aufgabe iſt, die V ng öffent
licher Arbeiten und Lieferungen nach dem Grundſatz des ange
meſſenen Preiſes und der gleichmäßigen Beteiligung aller tüch
tigen und zuverläſſigen Handwerksbetriebe zu fördern und zu

teln.

Der Krieg und die Krieger
Das Eiſerne Kreuz

ur uſen i. Th.,Unteroffizier Arthur Groß e Ammern, Vizefe Willh
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Nerſeburg, 31. Juli. (Dem Freiwilligen Hilfs-
die mſt) ſind jetzt für ſeine guten Zwecke der Kriegsfürſorge
maßnahmen an Grwachſenen und Kindern von einem hieſigen
Bürger 500 Mark überwieſen worden. Der Ausſchuß, der
auch die Kinderſpiele im Wilmowski Garten und Ausflüge, an.
denen ſich jedesmal 600 Kinder beteiligen, veranſtaltete, ſchickt
morgen 20 Kriegerkinder nach Bad Dürrenberg

Wittenberg, 31. Juli. Gedenkſtein für verſtor-
bene Gefangene.) Auf dem kleinen Wittenberger Friedhof
wurde ein Gedenkſtein in Form eines 3 Meter hohen Obelisken
für die im Lager Wittenberg verſtorbenen Engländer feierlich
enthüllt; von deutſchen Offizieren wurden Kränze niedergelegt.
(Ja, wir Wilden!)

d. Halberſtadt, 31. Juli. (Die Nagelung des Eiſer-
nen Wehrmanness) geht ihrem Ende entgegen. Es ſind
zwar noch größere Flächen zu benageln, jedoch ſtehen dafür
Sliftungsbeiträge zur Verfügung, die noch nicht verwandt ſind.
Der Erlös iſt zur Beſchaffung von Liebesgaben und zur Unter
ſtützung der Hinterbliebenen gefallener Halberſtädter beſtimmt.

Königerode Südharz, 31. Juli. Die erſte Helden-
beerdigung) in unſerem Ort geſtaltete ſich am Sonntag
nachm. zu einer großen Gemeindefeier. Die Leiche des im Reſ.
Lazarett Honnobver verſtorbenen Willy Proballius war ſchon
am Sonnabnd hier eingetroffen. Während die beiden Schützen-
verene, der Burſchenverein der Turnvevein und der Kriegerbec
ein dem Verſtorbenen das letzte Geleit gaben, hatten ſeine früh
ren Kameraden aus der Jugendwehr, deren ſtrebſames Mitglied
er war, einen prächtigen Kranz mit Widmung überreicht und das
Tragen des Sarges übernommen. Vom nahen Reſ. Lazarett
Schielo war eine Abteilung von 60 Feldgrauen als Ehrenkom-
pagnie kommandiert und das Erſ.Batl. des Landwehr Jnf.Regts.
Nr. 27. in Quedlinburg hatte auf Wunſch mit 12 Mann die
Trauermuſik geſtellt. Die Anteilnahme des Dorfes war allgemein
und Ortspfarrer Prietze ſprach zur zahlreich verſammelte Ge
meinde zu Herzen gehende Worte der ung und des Troſtes.

Querfurt, 31. Juli. (Heimatbeſuch eines Flie-
gers.) Dieſer Tage in der ſiebenten Abendſtunde überflog ein
Doppeldecker in beträchtlicher Höhe unſere Stadt. Nachdem er
das Schloß überflogen hatte, verſtummte das Arbeiten des Mo
tors, das Flugzeug ging im Gleitfluge nieder und landete auf
einer Wieſe vor dem benachbarten Lodersleben. Führer des
Flugzeuges war der Sohn Herbert des Hegemeiſters Werner
von Lodersleben, der mit einem Offizier als Beobachter in
LeipzigLindenthal aufgeſtiegen war. Nach einem Beſuche im
Elternhauſe ſtiegen die beiden Flieger gegen 289 Uhr zum Rück
fluge wieder auf und überflogen diesmal unſere Stadt in ſehr
geringer Höhe.

W. Suhl, 31. Juli. (Ausſchaltung des Zwiſchen
handels mit Teilen des Militärgewehrs.) Infolge
von Anfragen zweier Zwiſchenhandelsfirmen nach Teilen zum
IJnfanteriegewehr 98 ſcheint in den in Frage kommenden Jn
duſtriekreiſen die Annahme entſtanden zu ſein, daß die Heeres
verwaltung die Heranziehung von Zwiſchenhändlern zur Aus-
führung von Lieferungsaufträgen in Ausſicht genommen habe.
Wir ſind ermächtigt, mitzuteilen, daß eine ſolche Abſicht an den
maßgebenden Stellen durchaus nicht beſteht. Es wird ſogar in
Erwägung gezogen, ein ausdrückliches Verbot des
Zwiſchenhandels mit Teilen zu Militärgewehren zu er-
laſſen.

Kirche, Schule, Jubiläen, Ernennungen
h. Gröbers, 31. Juli. (Goldene Hochzeit.) Jm Kreiſe

ſeiner Familie feierte geſtern das Hofmeiſter Louis Teupel-
ſche Ehepaar hier bei verhältnismäßig guter geiſtiger und
körprlicher Rüſtigkeit ſeine goldene Hochzeit. Die hieſige Ge
meindevertretung übermittelte ihm ein anſehnliches Geldgeſchenk.
Auch von der Firma Knauer, Beil Co., in deren Dienſten der
Jubilar ſeit langen Jahren ſteht, wurde ihm ein namhaftes
Geſchenk gemacht. Pfarrer KlermannOsmünde überbrachte
dem Jupelpaar die Glückwünſche der Gemeinde-Kirchenvertreter.

Zeulenroda, 30. Juli. (zZum Landesvikar) von
Reuß ä. L. wurde zum 15. Auguſt der Breklumer Miſſionar
Jürgen Stäker, jetzt in Grannby (Nordſchleswig), gewonnen, der
an der Ausübung ſeines Berufes als Heidenmiſſionar durch den
Krieg verhindert worden iſt.

IJnduſtrie- und Verkehrsfragen
Aken, 31. Juli. (Die Tankbehälter der Petro-keum-VerkaufsGeſellſchaft) ſind vor einiger Zeit umgearbeitet

und für die Aufnahme von Ammoniak eingerchtet, worden. Hier
treffen oft ganze Züge mit den OelziſternenWagen ein, die ſämt
lich mit Ammoniak gefüll? ſind;

Calbe, 31. Juli. (Achtuhrladenſchluß) Für den
Bezirk unſerer Stadt iſt vom 1. Auguſt ab der Achtuhrladenſchluß
angeordnet.

Aus Landes und Skadkparlamenken
Verbandskagungen Wahlen

X Merſeburg, 31. Juli. (Schrebergärtenvereins-
Tagung.) Am Sonntag beſichtigte der Ausſchuß des Ver
bandes der Schrebergärten- Vereine für Halle
und Umgegend in ſtattlicher Zahl den nach dem Stifter Landrat
Freiherrn von Wilmowski benannten Wilmowski- Garten
mit der vorbildlichen Schrebergärten-Anlage, ſowie den Schloß-
park. Abends wurde unter dem Vorſitze des Oberingenieurs
Minner eine Sitzung abgehalten.

m

Lebens und Genußmikkelfragen
k. Schkopau, 31. Juli. (Die erſten Landgurken)

find jetzt hier geerntet und in den Handel gebracht. Trotz der
ungünſtigen Witterung bisher für die Entwicklung der Gurkenund nach dem guten Aus der Ranken und der vorhandenen

Blütenfülle verſpricht die einen reichlichen und befriedi
Ertrag. Das Abſatzgebigt bilden die Nachbarſtädte e

X Merſeburg, 81. Juli. (Sehr billiges ſtädtiſches
Obſt.) Hieſige Händler verkaufen jetzt das aus ſtädtiſ Obſt-
anlagen entnommene Obſt außerordentlich billig. So koſtet das
Pfund Birnen 6 Pfennig. Für nicht von der Stadt
bezogenes Obſt wird der ſechs und ſiebenfache Betrag verlangt.
Warum iſt das nicht allerorts ſo gehandhabt worden, wie das die
Stadt Merſeburg eingerichtet hat

S Freyburg (U.), 31. Juli. Vom Obſt.) Die Kirſchen
ernte geht nunmehr in unſerer Gegend zu Ende. uch bei
dem gerieigſten Anhange und in den ſchlechteſten Jahren W

T.

burg und Halle.

noch nie derartig hohe Preiſe erzielt worden, wie heur
29 Orten der hieſigen Gegend betrugen die Kirſchpachtſummen
59 458 Mk gegen 19 215 Mk. im Vorjahre. Trotzdem te
man beim diesjährigen Evnteſchluß nur frohen Geſichtern, da
jeder der Pächter einen großen Verdienſt eingeheimſt hat. So
ſind an Plantagen, welche mit 1500--2000 Mk. bezahlt wurdenUeberſchüſſe von 3--4000 Mk. nach Abzug der unloſten gemacht

worden. Allerdings konnte niemand im voraus wiſſen, daß ſich
die Preiſe für gute Kirſchen bis zum Ende im Großhandel
immer noch auf 30-—-40 Mk. für 50 Kilo ſtellton; nur eine kurze
Zeit, in der vielfach minderwertige geplatzte Ware auf den
Markt kam, brachte einen vorübergehenden Preisrückgang, der
aber nicht unter 25 Mk. ſank. Ganz dieſelben Preisverhältniſſe
erwarten die Pächter für Plaumen und Kernobſt, da auch hier
die Pachtungen zu geradezu unheimlichen Preiſen erworben
wurden, ſo daß häufig der Zentner Pflaumen nach Angabe von
Fachleuten 5--6 Mk. auf dem Baume koſtet, obwohl reicher
Pflaumenanhang vorhanden iſt. Es iſt daher ſehr erfreulich, daß
viele Städte ſich ihren Bedarf an Pflaumen für die Einwohner
vorbehalten haben. Jn voriger Woche ſind auch die erſten
Frühbirnen (Weidenbirnen) zum Verſand gebracht und es ſind
für ſie ab hieſigen Stationen 24—-26 Mk. für den Zentner bezahlt
worden. Auch beginnt man bereits die Muskatbirnen zu
pflüchern, die jedoch in dieſem Jahre einen geringen Anhang
haben.

F. Lochau, 31. Juli. Verpachtung von Grün-
futter.) Zu der Verpachtung von Grünfutter, ein Gemenge
von Wicken, Hafer und Erbſen, das die Güterverwaltung der
Riebeckſchen Montanwerke A.-G. auf einem Areal von zirka
17 Morgen Grubenfeldern hatte anſäen laſſen, hatten ß
reiche Pachtluſtige eingefunden. Gebote wurden durchſchnittlich
einige 50 Mk. für die Parzelle von 1 Morgen Größe.

d. Goslar, 31. Juli. (Auf einen ſozialen Stand-
punkt) hat ſich der Kreisausſchuß geſtellt, der Nachahmung ver
dient. Er hat beſchloſſen, das Obſt an den Kreisſtraßen nicht
zu verpachten, ſondern es gegen eine mäßige Geſamtſumme den
einzelnen Gemeinden zu überlaſſen, die die Verteilung an die
Gemeindemitglieder übernehmen. Auch das Landesdirektorium
iſt bereit, das Obſt an den Provinzialſtraßen in derſelben Weiſe
zu verteilen.

d. Halberſtadt, 31. Juli. (Der Kleinhandelspreis
für Frühkartoffeln) iſt vom 1. Auzuſt ab auf 11 Pfennige
das Pfund feſtgeſetzt worden. Familien bis zu einem Einkom-
men von 3000 Mark und Kriegerfamilien erhalten die Kartoffeln
zu neun Pfennigen das Pfund gegen Marken und zwar andert
halb Pfund für das Familienmitglied auf den Tag.

Krankheiken, Unglücks und Todesfälle
Aken, 31. Juli. (Ertrunken.) Der 14jährige Schiffer

Kiſſauer iſt in Hamburg ertrunken. Die Wiederlebungsver-
ſuche hatten anfänglich Erfolg. Tagsdarauf iſt aber doch der Tod,
wohl infolge von Erſchöpfung eingetreten.

Weimar, 31. Juli. (Traurige Heimkunft.) Ein
42 jähriger Landwehrmann, der, von Verdun kommend, ſeine
Familie in Gera-Untermhaus beſuchen wollte, hatte auf dem hie-
ſigen Bahnhof augenſcheinlich das Umſteigen vergeſſen. Als er
aber dann den bereits abfahrenden Zug doch noch verließ, kam
er zu Fall und geriet zwiſchen die Trittbretter. Schwerver-
letzt wurde er dem hieſigen ſtädtiſchen Krankenhauſe zugeführt.

Salzungen, 31. Juli. (2 Knaben ertrunken.)
Jm benachbarten Aldlendorf ertranken beim Baden in der
Werra der elfjährige Andreas Alfred, Sohn des im Felde ſtehen-
den Straßenwärters Alfred, und der 183jährige Auguſt, Sohn des
Landwirts Erdter.

Spangenberg, 31. Juli. (Todesſtur z.) Hier ſtürzte
der auf Urlaub befindliche Landwehrmann Siebert in der Scheune
ſeiner Eltern ab, ſo daß er ſtarb.

Verſchiedene Vachrichken
W. Naumburg, 1. Auguſt. (Doppelmörder feſt ge

nommen.) Sonntag Nachmittag iſt der 58 Jahre alte Knecht
Gottlieb Kamhſeck, der Mörder der Witwe Emilie Prieſe
aus Flemmingen und der Magd Klara Rottau, die er am 29.
Juli d. J. zur Mittagszeit in dem Gehöft des Landwirts Auguſt
Schöppe ermordet hatte, durch den Gendarmeriewachtmeiſter Bar
tels aus Stößen ergriffen worden. Seine Feſtnahme erfolgte in
Reußen im Grund, und zwar zunächſt wegen Landſtreichens. Erſt
ſpäter ſtellte ſich heraus, daß es ſich um den geſuchten Doppelmör-
der handelte. Er wurde in das Gerichtsgefängnis zu Naumburg
übergeführt.

g. Dieskau, 31. Juli. (Geprellte Erntearbeiter.)

hier geprellt; denn als ſie veſpern wollten, mußken leider
wahrnehmen, daß Langfinger das Verſperbrot für 8 Perſonen,
das in einem Korbe an einer tiefen Stelle im Straßengraben
aufbewahrt worden war, verſchwunden war.

Piesdorf, 31. Juli. (Ueberſiedelung.) Jn dieſen
Tagen iſt der frühere Landrat des Mansfelder Seekreiſes, Kam-
merherr von Wedel hierher übergeſiedelt. Jhre Exzellenz v.
Wedel, die Witwe des früheren Hausminiſters, weilt ſeit kurzem
im Bad Strecklenberg.

K. Bitterfeld, 31. Juli. (Schadenfeuer.) Jn der Nacht
zum Sonntag brach auf der nahen Preußiſchen Krone“ ein
Schadenfeuer aus, wodurch ein Wirtſchaftsgebäude eingeäſchert
wurde. Vor mehreren Tagen entſtand in einem Grundſtück der
Kaiſerſtraße ein Zimmerbrand, durch den verſchiedene Wirt-
ſchaftsgegenſtände im Werte von 250 Mark verbrannten.

d. Vienenburg, 31. Juli. (Die Milzbrandſeuche)
auf der Domäne Wiedelah iſt noch immer im Weiterſchreiten be
Fſren. Bis jetzt ſind ihr 60 Stück Rindvieh zum Opfer gefallen.

an nimmt jetzt Schutzimpfungen vor und hofft auf dieſe Weiſe
den übrigen Viehſtand zu retten.

4 Wippra, 31. Juli. (Feſtgenommener Ruſſe.)
Am 26. d. Mis. glückte es dem Gendarmerie-Wachtmeiſter
Bethge aus Königerode, im hieſigen gewerkſchaftlichen Forſt
ort Wippra einen entlaufenen ruſſiſchen Kriegsgefangenen ohne
Abzeichen feſtzunehmen. Dieſer war vom Gefangenenlager
Merſeburg dem Arbeitskommando Bachra bei Kölleda zugewie-
ſen. An demſelben Tage z wurde er dem Garniſon Kom
mando Sangerhauſen zugeführt.

Brückenau, 31. Juli. (Brauereibrand.) Auf dem
nahen Gute Einraffshof iſt die Brauerei und ein Teil der
Mälzerei abgebrannt. Große Malzvorräte wurden vernichtet.
Der Schaden iſt ſehr groß. Bei den Löſcharbeiten brach
ein Feuerwehrmann beide Beine.

Landwirtſchaftliches
Regelung des Saatgutverkehrs für Brotgetreide

und Wintergerſte
Eine Bekanntmachung des Reichskanzlers regelt den

Verkehr mit Brotgetreide und Wintergerſte zu Sagatzwecken.
Sie ſchreibt in Ausführung der Vorſchriften der Verord-
nungen über Brotgetreide und Mehl und von Gerſte aus
der Ernte 1916 vor, daß die Veräußerung und der Erwerb
von Brotgetreide und Wintergerſte zu Sagtzwecken nur
gegen Saatkarten ſtattfinden darf, die, falls Land-
wirte die Erwerber ſind, von dem Kommunalverband aus-
geſtellt werden müſſen, in deſſen Bezirk die Ausſaat er
folgen ſoll, und die, wenn Händler das Getreide kaufen
wollen, von dem Kommunalverband auszuſtellen ſind, in
defſen Bezirk der Händler ſeine gewerbliche Niederlaſſung
hat. Der Kommunalverband kann die Ausſtellung der
Karten an andere Stellen (Amtsvorſteher, Bürgermeiſter,
Gemeindevorſteher) übertragen. Ein Vordruck für die
Saatkarte iſt zugleich mit der Bekanntmachung veröffent-
licht. Die Veräußerung des Getreides zu Saatzwecken be
darf grundſätzlich der Genehmigung des Kommunalver
bandes, von dem es beſchlagnahmt iſt. Ausgenommen von
dieſer Genehmigungspflicht ſind anerkannte Saatgutwirt-
ſchaften und zugelaſſene Händler. Außerdem können die
Kommunalverbände den Unternehmern anderer landwirt-
ſchaftlicher Betriebe, die ſich nachweislich in den Jahren
1913 und 1914 mit dem Verkauf von Saatgetreide befaßt
haben, die Veräußerungsgenehmigung allgemein erteilen.
Als anerkannte Saatgutwirtſchaften gelten diejenigen
Wirtſchaften, die in der Sondernummer des „Gemeinſamen
Tarif- und Verkehrsanzeigers“ vom 8. September 1915
oder in den dazu erlaſſenen Nachträgen verzeichnet ſind.
Außerhalb des Geltungsbereichs des genannten Verkehrs-
anzeigers ſollen die Landeszentralbehörden beſtimmen,
welche Wirtſchaften als anerkannte Saatgutwirtſchaften
gelten. Wer mit nicht ſelbſtgebautem Getreide zu Saat-
zwecken handeln will auch Genoſſenſchaften uſw. be-
darf der Zulaſſung bei Brotgetreide durch die Reichs
getreideſtelle, bei Wintergerſte durch die Reichsfuttermittel-
ſtelle oder die von dieſen Stellen beauftragten Stellen.

Die Saatkarte iſt von den Erwerbern des Getreides
dem Veräußerer auszuhändigen. Dieſer hat ſich auf ihr,
falls er das Eetreide mit der Eiſenbahn verſendet, von der
Verſendeſtation die Abſendung beſcheinigen zu laſſen. Er
folgt die Verſendung nicht mit der Bahn, ſo muß der
Käufer auf der Saatkarte den Empfang beſtätigen. Die
Saatkarte iſt binnen 14 Tagen dem abſendenden Kom
munalverband einzureichen.

Es mag noch erwähnt werden, daß Händler das auf
Saatkarte angekaufte Getreide ſelbſtverſtändlich nur gegen
h ite Saat Landwirten zu Saatzwecken verkaufen
ürfen.
Aufhebung der Verbrauchsbeſchränkung der Kartoffel-

erzeuger
Das Kriegsernährungsamt macht darauf aufmerkſam,

daß die Verordnung vom 19. Juni 1916 über die Beſchrän-
kung des Kartoffelerzeugers beim Verbrauch von Speiſe-
kartoffeln zur Ernährung der Angehörigen ſeiner Wirt
ſchaft, mit dem 31. Juli ihre Geltung verliert. Vom
1. Auguſt ab dürfen die Kartoffelerzeuger für ſich und ihre
Angehörigen Kartoffeln ohne Einſchränkung
zu Speiſezwecken verwenden. Selbſtverſtändlich
unterliegt auch dieſer Verbrauch nach dem 1. Auguſt der
Beſtimmung, daß die Landwirte nach wie vor verpflichtet
ſind, den an ſie herantretenden Anforderungen der Kom-
munalverbände auf Lieferung von Speiſekartoffeln an Be
darfsverbände nachzukommen.

Verantwortlich:
für den politiſchen Teil: Dr. Mätzold; für Provinz, Börſen- und
Handelsteil i. V.: H. Mieſchner; für Oertliches, Gerichtsſaal,
KHongreſſe und Sport: H. Mieſchner; für Freuilleton, Kunſt,
Wiſſenſchaft und Vermiſchtes: H. Reißner; für den Anzeigenteil:
O. Kreibohm, ſämtlich in Halle (Saale).

verkauft werden.

Jn ſchnöder Weiſe wurden die Erntearbeiter des Landwirts W.

Ohne Bezugsschein u
Bettfedern, Daunen, fert. Betten, Holz- und
Eison Bettstellon, Matratzon, Stoppdecken
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Bekanntmachung
Nr. Oh. II. 700/7. 16. K. R. A.

betreffend Höchſtpreiſe von Großviehhäuten, Kalbfellen und Roßhäuten.

Die v r 7 Bekanntmachung wird auf Grund des Ge-
ſetzes über den Belagerungszuſtand vom 4. Juni 1851, in
Bayern auf Grund des Bayeriſchen Geſetzes über den Kriegs
zuſtand vom 5. November 10912 in Verbindung mit der Aller
höchſten Verordnung vom 31. Juli 1914, des Geſetzes, betreffend
er vom 4. Auguſt 1914 (Reichs-Geſetzbl. S. 339) in der
Faſſung vom 17. Dezember 1914 (ReichsGeſetzbl. S. 516) und
der Bekanntmachungen über die Aenderung dieſes Geſetzes vom
21. Januar 1915 (Reichs-Geſetzbl. S. 25), vom 23. September
1915 (Reichs-Geſetzbl. S. 603) und vom 23. März 1916 Reichs
Geſetzbl. S. 183), ferner der Bekanntmachungen über die Sicher-

ſtellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-Geſetzbl.
S. 357), vom 9. Oktober 1915 (Reichs-Geſetzbl. S. 645) und 25.
November 1915 (Reichs-Geſetzbl. S. 778) zur allgemeinen Kennt-
nis gebracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhandlungen gemäß
den in der Anmerkung“) abgedruckten Beſtimmungen beſtraft
werden, ſofern nicht nach den allgemeinen Strafgeſetzen höhere
Strafen angedroht ſind. Auch kann die Schließung des Betriebes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverläſſiger
Perſonen vom Handel vom 23. September 1915 (ReichsGeſetz
blatt S. 603) angeordnet werden.

ß 1.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenſtände.

Von dieſer Bekanntmachung betroffen werden alle
Großviehhäute und Kalbfelle, die als vollſtändige Haut

vollſtändiges Fell mindeſtens folgendes Gewicht
aben:

grün 10 Korr.ſalzftet 685krocken 44ferner die Roßhäute, Ponyhäute und Fohlenfelle von
100 Zentimeter und mehr, gemeſſen vom Ohrloch bis zur
Schwanzwurzel,

ſoweit ſie nicht als Häute oder Felle aus dem neutralen Aus-
lande eingeführt oder Eigentum der Kaiſerlichen Marine ſind.
(Die Beſchlagnahme, Behandlung, Verwendung und Melde-
pflicht der Häute und Felle ſind durch die Bekanntmachung Nr.
Ch. II. 111/7. 16. K. R. A. geregelt.)

S 2.
Höchſtpreis.

a) Höchſtpreis für rechtzeitig geliefertes
Gefälle.

Rechtzeitig geliefertes Gefälle ſind diejenigen Häute
und Felle, die nicht gemäß S 7 oder 10 der Bekannt-
machung Nr. Oh. II. 111/7. 16. K. R. A. meldepflichtig
geworden ſind.

Der von der Verteilungsſtelle (Kriegsleder Aktien-
geſellſchaft) für die im S 1 bezeichneten Häute und Felle
zu zahlende Preis darf den im 8 3 feſtgeſetzten Grund
preis abzüglich der im S 6 vorgeſchriebenen Abzüge nicht
überſteigen.
Der Höchſtpreis bei Großviehhäuten und Kalbfellen
iſt je nach Herkunft, Gewichtsklaſſe, Gattung, Schlacht
art und Beſchaffenbeit, bei Roßhäuten, Ponyhäuten und
Fohlenfellen je nach Länge und Beſchaffenheit ver
ſchieden.

Grundpreis und Abzüge müſſen aus den an die
Verteilungsſtelle (Kriegsleder Aktiengeſellſchaft) ge
langenden Rechnungen erſichtlich ſein.

Anmerkung: Es iſt dringend zu beachten, daß
der Höchſtpreis derjenige Preis iſt, den die Vertei-
lungsſtelle (Kriegsleder Aktiengeſellſchaft) höch-
ſten s bezahlen darf. Bei den gemäß der Bekannt-
machung Nr. Ch. II. 111/7. 16. K. R. A. erlaubten Ver
äußerungsgeſchäften über Häute und Felle müſſen des-
halb die im S 3 feſtgeſetzten Grundpreiſe je nach
der Lieferungsſtufe entſprechend niedriger angeſetzt
werden. Die im S 6 beſtimmten Abzüge ſind in allen
Lieferungsſtufen voll zu rechnen.

b) Söchſtpreis für nicht rechtzeitig geliefer-
tes Gefälle.

Nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle ſind diejenigen
Häute und Felle, die gemäß S 7 oder 10 der Bekannt-
machung Nr. Ch. II. 111/7. 16. K. R. A. meldepflichtig
geworden ſind und für die eine Verlängerung der Ver-
äußerungserlaubnis (auf Grund des S 12 der genannten
Bekanntmachung) nicht gewährt worden iſt.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldſtrafe bis zu zehn
tauſend Mark oder mit einer dieſer Strafen wird beſtraft

1. wer die feſtgeſetzten Höchſtpreiſe überſchreitet;
2. wer einen anderen zum Aoöſchluß eines Vertrages auffordert, durch

den die Höchſtpreiſe überſchritten werden, oder ſich zu einem ſolchen
Vertrag erbietet;

3. wer einen Gegenſtand, der von einer Aufforderung (S 2, 3 des Ge-
betreffend Höchſtpreiſe) betroffen iſt, beiſeiteſchaft, beſchädigt oder

zerſtört;
4. wer der Aufforderung der zuſtändigen Behörde zum Verkauf von

Gegenſtänden, für die Höchſtpreiſe feſtgeſetzt ſind, nicht nochkommt;
5. wer Vorräte an Gegenſtänden. für die Höchſtpreiſe feſtgeſetzt ſind,

den zuſtändigen Beamten gegenüber verheimlicht;
6. wer den nach S 5 des Geſetzes, betreffend Höchſtpreiſe, erlaſſenen

Ausführungsbeſtimmungen zuwiderhandelt.
Bei vorſätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 und 2 iſt die

Geldſtrafe mindeſtens auf das Doppelte des Betrages zu bemeſſen. um den
der Höchſtpreis überſchritten worden iſt. oder in den Fällen der Nummer 2
überſchritten werden ſollte überſteigt der Mindeſtbetrag zehntauſend Mark,
ſo iſt auf ihn zu erkennen. Jm Falle mildernder Umſtände kann die Geld-
ſtrafe bis auf die Hälfte des Mindeſtbetrages ermäßigt werden.

Jn den Fällen der Nr. 1 und 2 kann neben der Strafe angeordnet
werden, daß die Verurteilung auf Koſten des Schuldigen öffentlich bekannt
zumachen iſt; auch kann neben Gefängnisſtrafe auf Verluſt der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldſtrafe bis zu zehn
tauſend Mark wird beſtraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenſtände herauszugeben

oder ſie auf Verlangen des Erwerbers zu überbringen oder zu verſenden,
zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beſchlagnahmten Gegenſtand beiſeiteſchafft, be
ſchädigt oder zerſtört, verwendet. verkauft oder kauft oder ein anderes Ver
äußerungs oder Erwerbsgeſchäft über ihn abſchließt;

3. wer der Verpflichtung, die beſchlagnahmten Gegenſtände zu verwah
ren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen zuwiderhandelt.
Bst. 759 a.

Vom 31. Juli 1916.
Der von der Verteilungsſtelle (Kriegsleder Aktien- für ſchwere Beſchädigung (Fehler im Kern) um

geſellſchaft) für nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle zu
zahlende Preis darf 90 v. H. des unter Buchſtabe a
dieſes Paragraphen feſtgeſetzten Höchſtpreiſes nicht über

insgeſamt 2,00 A für die Haut von mehr als 25 Kgr.
und darüber,

insgeſamt 1,00 A für die Haut bis höchſtens 25 Kgr.
ſteigen.

S 3.
Grundpreis.

Der Grundpreis darf höchſtens betragen:

und für das Kalbfell;
für leichte und ſchwere Beſchädigung zuſammen um

insgeſamt 3,00 A. für die Haut von mehr als 25 Kgr.
und darüber,

insgeſamt 1,75 A für die Haut bis höchſtens 25 Kgr.
und für das Kalbfell;

für Engerlinge (bis 8 offene) um
insgeſamt 3,00 für die Haut von mehr als 25 Kgr.

und darüber,
insgeſamt 1,50 A für die Haut bis höchſtens 25 Kgr.

und für das Kalbfell;
für Schußhäute (Häute mit Narbengeſchwüren, Warzen
oder mehr als 2 Löchern oder 3 tiefen Kerben im Kern
oder mehr als 8 offenen Engerlingen) um

25 Pfg. für das Kilogramm Grüngewicht;
für Abdecker- und Fallhäute 20 Pfg. für das Kilogramm
Grüngewicht;

b) bei abweichender Schlachtungsart vermindern ſich die
Grundpreiſe um folgende Sätze:

C

Bei Häuten von Bei Häuten und
Bei Häuten mehr als 15 bis Fellen von

r ſeefe II Fezßhe IIIür g ür 1 k r 1 kgBei Gefälle von Grüngewicht Glüngewtcht Grüngewicht

Mark Mark Mark
Bullen, Ochſen, Kühen,

Rindern u. Freſſern:
mindeſtens 10, höchſtens 15 kg I. 1,0
Bullen:
mehr als 15 bis höchſtens 25 kg 10 t. 1,

y v v l 1, 1,30m v kg 1 I „20Och ſen
mehr als 15 bis höchſtens 25 kg 100 1, e25 v v 1.70 955 l.7 35 kg J 1„o 1,Kühen:
mehr als 15 bis höchſtens 25 kg 1,90 1,0 1,50

v v v v I. o 1, L.35 kg 7 17 0 17 7 1.70 1, v 1,
Rindern:
mehr als 15 bis höchſtens 25 kg 2 1,50 1,50

2 v v 1.s0 I. o Io 35 kg l 1,60 1,50Kälbern 2,30 2,20 2,00
Länge Grundpreis in Mark

für das Stück
in cm

Roßhäute (Ponyhäute) bis 179 14,00Roßhäute. e 2 180 199 18,00200 219 24,90220 249 30., o250 und mehr 36, 90
Fohlenfelle o 100 bis 149 5,00150 und mehr 9,00

S 4.

Klaſſeneinteilung der Großviehhäute und Kalbfelle.
Zur Klaſſe I gehört das Gefälle aus ſämtlichen Ländern

ſüdlich des Mains, außerdem von der Rheinprovinz, aus den
Regierungsbezirken Coblenz und Trier, aus dem W
Birkenfeld, aus der Rheinpfalz, Elſaß-Lothringen, der Provinz
Heſſen-Naſſau, dem Großherzogtum Heſſen, allen thüringiſchen
Staaten, dem Königreich Sachſen, der Provinz Sachſen, den
Fürſtentümern Schaumburg-Lippe und Waldeck, dem Herzogtum
Anhalt, und von der Provinz Schleſien aus den Regierungs
bezirken Liegnitz und Breslau.

Zur Klaſſe II gehört das Gefälle aus dem Rheinland mit
Ausnahme der Regierungsbezirke Coblenz und Trier, aus Weſt
falen, dem Fürſtentum Lippe, Großherzogtum Oldenburg mit
Ausnahme des Fürſtentums Birkenfeld, aus der Provinz Han
nover, dem Herzogtum Braunſchweig, den Freien Reichsſtädten
Bremen, Hamburg, Lübeck, aus Schleswig-Holſtein, den beiden
Großherzogtümern Mecklenburg, den Provinzen Pommern und
Brandenburg, von der Provinz Schleſien aus dem Regierungs
bezirk Oppeln und aus der Provinz Poſen.

Zur Klaſſe III gehört das Gefälle aus den Provinzen Weſt
und Oſtpreußen.

Maßgebend für die Klaſſenzugehörigkeit iſt der Schlacht-
ort, ſofern das Gefälle von einer am Schlachtort heimiſchen
Raſſe ſtammt, andernfalls die Gegend, in welcher die betreffende
Raſſe heimiſch iſt.

Anmerkung: Roßhäute, Ponyhäute und Fohlenfelle
ſind in ihren Preiſen unabhängig von Schlachtort und Raſſe.

S 5.

Beſchaffenheit des Gefälles.
Der volle Grundpreis (S 3) gilt nur für das Gefälle, das

den nachſtehenden Bedingungen entſpricht:
a) Großviehhäute und Kalbfelle müſſen fleiſchfrei, ohne Horn,

ohne Knochen, ohne Maul (bei Kalbfellen die ganze Kopf
haut unmittelbar hinter den Ohren abgeſchnitten), ohne
Schweifbein, jedoch mit Schweifhaut ohne Schweifhaare,
ohne Klauen abgeſchlachtet ſein.

Roßhäute, Ponyhäute und Fohlenfelle müſſen möglichſt
fleiſchfrei, langklauig (die Klauen unmittelbar am Huf
abgeſchnitten), ohne Schweifhaare und Mähne, jedoch der-
artig abgeſchlachtet ſein, daß ſie den größtmöglichen
Flächeninhalt haben;

b) das Gefälle muß richtig geſalzen ſein;
c) bei Großviehhäuten und Kalbfellen muß das durch Wiegen

ermittelte Gewicht, bei Roßhäuten die nach Ablauf des
achten Tages nach der Salzung vorſchriftsmäßig gemeſſene
Länge in unverlöſchlicher Schrift (z. B. auf einer an der
Haut oder dem Fell befeſtigten Blech- oder Holzmarke,
durch Stempeldruck oder geeigneten Tintenſtift) vermerkt
ſein.

S 6.
Abzüge vom Grundpreis.

Der Höchſtpreis iſt um den Geſamtbetrag der nach den fol-
genden Beſtimmungen zu berechnenden Abzüge niedriger als der
Grundpreis:

1. Bei Großviehhäuten und Kalbfellen
a) für Gefälle, deſſen Gewicht nicht zweifelsfrei (S 50)

feſtgeſtellt und erkennbar gemacht iſt, um
5 Pfg. für das Kilogramm;

für leichte Beſchädigung (Fehler“) im Abfall) ſowie für
Häute und Felle geſchächteter Tiere um

insgeſamt 1,25 A für die Haut von mehr als 25 Kgr.,
insgeſamt 0,75 A für die Haut bis höchſtens 25 Kgr.

und für das Kalbfell;

Tieſer Schnitt, tiefe Kerbe oder Loch, Geſchwür, Faulſtelle.

Für Schlachtung über 25 kg höchſtens 25 kg höchſtens 15 kg
für je kg für je 1kg für je 1 kg

Pf. Pf. Pf.mit Maul, 4 2 1mit Knochen (Schale) oder

oder mit Horn 6 3 2mit Klauen e e 4 p 2 1mit Schweifbein 4 2 t2. Bei Roßhäuten und Ponyhäuten:
a) für Häute mit ausgeſchlitztem oder zerfetztem Kopf, oder

falſch aufgeſchnittenen Klauen oder Flemmen, oder
kurzen Klauen (nicht unmittelbar am Huf abge

ſchnitten), oder
herausgeſchnittener Schwanzwurzel, oder mit einem

Loch oder ſtarkem Schnitt im Kern, oder
zwei Löchern oder zwei tiefen Schnitten im Bauch-

oder Kopfteil
1,00 A für die Haut von weniger als 220 Ztm. Länge,
2,00 für die Haut von 220 Ztm. Länge u. mehr;

b) für Häute ohne Kopf oder von geſchächteten Tieren,
für Häute mit leichten Narbenſchäden, mit 2 Löchern oder
2 tiefen Schnitten im Mittelteil der Haut, oder mit
4 Löchern oder A tiefen Schnitten im Bauch- oder Kopf
teil, oder mit zwei der unter a aufgeführten Mängel-
arten:

2,00 A für die Haut von weniger als 220 Ztm. Länge,
4,00 für die Haut von 220 Ztm. Länge und mehr;

c) für Schußhäute (ſtark geſchleifte, ſtark verſchnittene,
grindige, matte Häute):

ein Drittel des Grundpreiſes.

3. Bei Fohlenfellen:
a) für leichte Beſchädigung um

insgeſamt 0,50 A. für das Fell von 100--149 Z3tm.
Länge,

insgeſamt 0,75 A. für das Fell von 150 Ztm. u. mehr;
b) für ſchwere Beſchädigung (2 Löcher oder 3 tiefe Kerben

oder Narbenbeſchädigung) um
m 1,00 für das Fell von 100--149 Ztm.

änge,
insgeſamt 1,50 A für das Fell von 150 Ztm. u. mehr;

c) für Schußfelle, ſtark verſchnittene oder matte Felle
die Hälfte des Grundpreiſes.

Für Großviehhäute ohne Kopf iſt der Höchſtpreis um 5 v. H.
höher, als er ſich nach den vorſtehenden Beſtimmungen ergibt.

Tiefer Schnitt, tiefe Kerbe oder Loch, Geſchwür, Faulſtelle.

S T.
Zahlungsbedingungen.

Die Höchſtpreiſe ſchließen die Koſten der Salzung und ein
monatiger Lagerung, ferner die Koſten der Beförderung bis
zum nächſten Güterbahnhof oder bis zur nächſten Anlegeſtelle
des Schiffes oder Kahnes und die Koſten der Verladung ein und
gelten für Barzahlung.

Wird der Kaufpreis geſtundet, ſo dürfen bis zu 2 v. H.
Jahreszinſen über Reichsbankdiskont hinzugeſchlagen werden.

S 8.
Zurückhalten von Vorräten.

Bei Zurückhaltung von Vorräten iſt Enteignung zu den
gemäß S 2a (Anmerkung) für die betreffende Lieferungsſtufe
in Betracht kommenden Preiſen, höchſtens jedoch zu den unter
s 2b für nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle feſtgeſetzten Höchſt
preiſen, zu gewärtigen.

S 9.

Ausnahmen.
Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen ſind an die

Meldeſtelle der KriegsRohſtoffAbteilung für Leder und Leder
rohſtoffe, Berlin W 9, Budapeſter Straße 11712, zu richten. Die
Entſcheidung behalte ich mir vor.

S 10.
Jnkrafttreten.

Dieſe Bekanntmachung tritt mit dem 1. Auguſt 1916 in
Kraft. Gleichzeitig wird die Bekanntmachung Nr. Ch. II.
700/10. 15. K. R. A. vom 1. Dezember 1915 aufgehoben.

Magdeburg, den 1. Auguſt 1916.
Der ſtellv. Kommandierende General des V. Armeekorys.

Frhr. von Lyncker,
General der Jnfanterie, à la suite des Luftſchiffer-Batls. Nr. 2.
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Aus Halle und Umgebung
Halle, den 2. Auguſt.

Der Ehrenfriedhof für gefallene Krieger
Wi n We Städten, bei uns in Hallee in vielen anderen Stä o iſt auch bei uns in Haein beſonderer Kriegerfriedhof weſfe worden. Dort ruhen

die Helden, die vor dem Feinde gefallen und von ihren Lieben
in die Heimat geholt ſind, und die ſtillen Dulder, die ihren
ſchweren Wunden hier in unſerer Stadt erlegen find und nun
fern ihrer Heimat beſtattet wurden. Hunderte ſind bereits in
Reih und Glied kameradſchaftlich nebeneinander gebettet.

Auf die Au des Kriegerfriedhofes hat die Stadt
rings von Eichen umgeben,
deutſcher Kraft zum Himmel ragen werden, iſt durch zwei kreuz

förmig verlaufende breite 3 bflächenteilt. Außerhalb des W ziehen ſich Srbbegräbniſe

Von ganz außergewöhnlicher Bedeutung iſt nun aber die Art
des Grabſchmuckes und der Grabmäler auf einem
ſolchen Ehrenfriedhof. Vielfach wird von Angehörigen der Wunſch
laut, für das eine oder andere Grab einen Denkſtein zu ſetzen,
und dieſer Wuriſch iſt ja auch ſo begreiflicht Nun iſt aber doch
zu bedenken, daß die Anlage des Ganzen dem, der ſie ausgeführt,
alſo der Stadt, auch weitere Verpflichtungen auferlegt, Pflichten
der Dankbarkeit gegenüber denjenigen, die durch ihren Helden
tod ſich dem Vaterland geopfert haben. Die Stadt, die einen
Ehrenfriedhof, alſo gewiſſermaßen eine Art Kriegerdenkmal er
richtet, muß dieſes Denkmal in ſeiner Geſamtheit würdig als
Ehrenmal ausgeſtalten und dauernd erhalten. Zu dieſer Aus
geſtaltung gehört nicht nur die Pflanzung der Bäume und die
ſonſtige gärtneriſche Anlage, ſondern vor allen Dingen gehören
hierher auch die Denkſteine auf den einzelnen Gräbern. Die
Ausbildung dieſer Steine iſt eine künſtleriſche Aufgabe, die ſchon
unſere beſten Künſtler beſchäftigt hat, wie erſt kürzlich in derleider nur ſchwach beſuchten Ausſtellung ar Kriegergräber zu

ſehen S Jm r ſich e Wſſer dieentlichen derungen, die geſtellt werden müſſen, klar gee e V chliche Größe des Kampfes und der Taten
worden. Die e
unſerer feldgrauen Krieger kann nur durch ganz große und ganz
ruhi Einheitlichkeit gleichſam als Sinnbild des einen
großen Gedankens, der alle beſeelt, gewürdigt werden. Auch der
Gedanke an die in Reih und Glied marſchierendecn Krieger, von
denen keiner ſich vom Nachbar unterſcheidet, legt es nahe, die
friedlichen Schläfer durch ganz gleichartige Steine zu ſchmücken.
Alle dieſe Ueberlegungen führen dazu, daß die Grabſteine nicht
von den Angehörigen, ſondern von der Allgemeinheit beſorgt
werden, und zwar als Ehrenmalefürdie Gefallenen.
Gs erhält alſo jeder Einzelne gewiſſermaßen ein öffentliches
Denkmal. Leider wird dies von manchen aus Mangel an Kennt-
nis der Verhältniſſe noch nicht richtig erkannkt, und wir möchten
gerade auf dieſe Seite der Angelegenheit nochmals ganz beſon
ders hinweifen.

Zur Er von Entwürfen für die Grabſteine iſt ein
Wettbewerb unter den Künſtlern der Provinz
Sachſen erlaſſen worden, aus dem Architekt Pfiſterer und
die Firma Schober- Halle als Sieger hervorgingen, und zwar
mit einer etwa die Hälfte des Grabhügels deckenden Grabplatte.
Bei dieſer Form, die auch von berufener Seite wiederholt als
ſehr glücklich gewählt bezeichnet wurde, iſt die monumentale
Ruhe und Würde des Ortes gewahrt und für die gärtneriſche
Pflege des Grabhügels, der mit Efeu oder Raſen bepflanzt iſt,
bleibt ebenfalls noch reichlich Platz übrig.

Unſere Bildbeilage
wie er ſich nach einer Reihe von Jahren, wenn die Eichen groß
geworden ſind, dem Eintretenden darbietet. Auch für Aufſtellung
größerer Steinmale, auf denen die Namen aller Gefallenex der
Stadt Halle verzeichnet werden können, iſt entſprechender Platz
gelaffen.

So iſt alſo alles geſchehen, um unſere Helden würdig zu
ehren und man darf erwarten, daß der Kriegerfriedhof nach
ſeiner Fertigſtellung allfeitige Anerkennung finden wird.

Zwei wichtige Bekanntmachungen

Am 1. Auguſt 1916 treten zwei neue Bekanntmachungen be
treffend Beſchlagnahme, Behandlung, Verwen-
dung und Meldepflicht von rohen Häuten und Fel-
len ſowie betreffend Höchſtpreiſe von Großviehhäu-
ten, Kalbfellen und Roßhäuten in Kraft. Gleichzeitigwenden die früheren Bekanntmachungen, betreffend Beſchlagnahme
von rohen Häuten und Fellen vom 10. Nov. 1915 und betreffend
Höchſtpreiſe von Großviehhäuten und Kalbfällen vom 1. Dez. 1915
aufgehoben. Wenn ſich die neuen Beſchlagnahmegnord-
nungen auch im Weſentlichen auf den bisher geltenden Be
kanntmachungen aufbauen, ſo enthalten ſie doch auch eine Reihe
neuer Beſtimmungen, die für die bekroffenen Kreiſe von Wich-
tigkeit ſind. So bezieht ſich die neue Bekanntmachung nicht nur
auf Großviehhäute und Kalbfelle, ſondern auch guf Roßhäute
Ponhhäute) und Fohlenfelle von einer beſtimmten Länge an. Die
Verä Iaubnis des beſchlagnahmten inländiſchen Ge
fälles iſt faſt ganz in der bisherigen Weiſe gevegelt. Nur ſind für
die Be der Häute und Felle bis zur Ablieferung an die
Gerberei noch weitere Beſtimmungen getroffen worden, deren Ein
haltung die Vorausſetzung für die erlaubte Verfügung über das
beſchlagnahmte Gefälle bildet. Dieſe Beſtimmungen beziehen ſich
beſonders auf die Art der Schlachtung und auf die Buchführung
über das Gefälle. Ganz neu gegenüber dem bisherigen Zuſtande
ſind die eingehenden Vorſchriften, die hinſichtlich der Behandlung
der Häute und Felle nach Ablieferung an die Gerbereien gezroffen
ſind. Die den Gerbereien gegebene Erlaubnis, die Häute und

s rſſe zu iſt an die ung ſehr einge r Vorſchriftn bezüglich der Verarbeitung der Häute geknüpft. So wird
den Gerbereien die Verarbeitung der Häute und Felle nur je-
ſtattet, wenn gus Beftinre nen Häuten beſtimmte Lederſorten her

zeigt den Ghrenfriedhof,

r

nur für diejenigen Häute und Felle bezahlt werden, die innerhalb
der in der Beſch ebanntmachung vorgeſchriebenen Zei
veräußert worden ſind. Für diejenigen Häute und Felle aber,
die nicht innerhalb dieſer Zeit veräußert oder nicht vorſchrifts
mäßig eingearbeitet und deshalb nach den Beſchlaguahmebeſtim-
mungen t geworden ſind, iſt ein niedrigerer Höchſtpreis
feſtgeſetzt worden.

Der Wortlaut beider Bekanntmachungen ſt in der borliegen
den Ausgabe der „Halleſchen Zeitung veröffentlicht und bei den
Polizeibehörden, Landratsämtern, Kreisdirektionen, Polizeiver
waltungen einzuſehen.

Zuckerhamſterei
Hier durchgeführte Erhebu haben ergeben, daß bei derVerteilung r n er Woche vom 17. bis 22, Juli

Karten auch von einzelnen Haushaltungen erhoben worden ſind,
welche infolge der Zuckervorräte, die ſie bei der Beſtandsanmel-
dung am 25. April hatten, hierzu noch nicht berechtigt waren. Es
ſind Haushalte, die am 25. April Vorräte hatten, zur Entnahme
von Zuckerkarten ſolange nicht berechtigt, bis ihre Beſtände bei
einem Verbrauche erſchöpft ſind, der dem auf der Zuckerkarte
feſtgeſetzten entſpricht. Diejenigen Haushalte, die gleichwohl
Karten erhoben haben, werden daher aufgefordert, ſie binnen
3 Tagen an den Magiſtrat (Stadt-Ernährungsamt) zurückzu
ſenden. Zuwiderhandlungen unterliegen der in der Verordnung
des Magiſtrates vom 19. Mai feſtgeſetzten Strafe. Zugleich
wird mitgeteilt, daß diejenigen Perſonen, welche ſich teilweiſe
ſelbſt verpflegen und daher im Beſitze eines Lebensmittelſcheines
mit roten Aufdruck ſind, die für ſie beſtimmten Zuckerkarten
in der zuſtändigen Brotmarken-Auszabeſtelle von heute an gegen
Vorweiſung des Lebensmittelſcheines erheben können.

Eierverkauf
Von Mittwoch, den 2. Auguſt, ab kommen wieder

Ei e r zum Verkauf. Die Ware iſt auf folgende Geſchäfte verteilt
worden:

T. Ettinger, Talamtſtr. 4; H. Doller, Leipzigerſtr.; All
gemeiner Konſum- Verein 24 Filialen; C. O. Büſch, Leipgziger-
ſtraße; G. Tag, Zenkerſtr. 14; E. Bachmann, Körnerſtr. 32;
Otto Thürmer, Beeſenerſtr. 15 d; Möller, Reideburgerſtr. 3;
H. Luft, Dieskauerſtr. 15; CEreuzmanet, Talſtr. 2; Konſum-
Verein Eröllwitz, Nordſtr. 14; M. Landau, Talamtſtr. 7; F. H.
Krauſe 16 Filialecr; Albert Knäuſel 8 Filialen; Paul Horlitz
4 Filialen Beamten-Konſum-Verein 8 Filialen; W. Duden-
boſtel, Breiteſtr. 28; Otto Gottſchalk, Gr. Ulrichſtr. 32.

Jn dieſen Geſchäften müſſen alle Eier, auch die nicht
von der Zentral-Einkaufsgeſellſchaft bezogenen, zum vorge-
ſchriebenen Preiſe von 24 Pfennig für dasStück abgegeben werden. Der Verkauf geſchieht gegen Vor
zeigung des neuen Lebensmittelſcheine s. Jeder
Haushalt erhält ein Ei mehr als der Zahl der ihm angehörenden
Perſonen entſpricht alſo Haushalte mit einer Perſon 2 Eier,
mit 2 Perſonen 3 Eier, mit 3 Perſonen 4 Eier und ſo fort.

Der Verkäufer hat der Verordnung des Magiſtrats vom
28. Juni 1916 gemäß die Verkäuſe auf dem Lebensmittelſchern
mit Tinte oder Tintenſtift zu vermerken.
Es werden als Käufer die Jnhaber der Scheine Nr. 48 001

bis 69 000 ſowie die Inhaber der Scheine Nr. 1 bis 1500 zuge
laſſen und die Haushaltungen, welche bei den früheren Ver
käufen nicht berückſichtigt werden konnten.

Die nicht berückſichtigten Haushalte kommen bei den nächſten
Eierverkäufen beſtimmt an die Reihe.

Margarineverkauf
Am Mittwoch. den 2. Auguſt, wird auf dem ſtädtiſchen

Markte in der Talamtſchule und auf dem Schlachthofe Margarine
verkauft, und zwar vormittags von 8—12 Uhr auf die Nummern
47 001--53 000 und nachmittags von 2—-6 Uhr auf die Nummern
53 00l-60 000 der neuen Lebensmittelſcheine. Auf den Kopf
eines Haushaltes entfällt 16 Pfund. Der neue Lebensmittel-
ſchein iſt vorzulegen. Der Preis beträgt für das Pfund 2 Mk.

,uuüu»=Z

Verlängerung der Friſt für die Erlaubnis zum Handel
in Lebens- und Futtermitteln

Jn Ergängung zu der Bekanntmachung vom 24. Juni, be
treffend den Verkehr in Lebens und Futtermitteln und zur
Bakämpfung des Kettenhandels, beſtimmt eine Verordnung des
Stellvertreters des Reichskanzlers folgendes:

„Perſonen, die den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis
zur Fortführung ihres Handels mit Lebens und Futter
mitteln vor dem 1. Auguſt 1916 geſtellt haben, auf ihren An
trag aber noch nicht beſchieden ſind, dürfen bis zur Entſchei
dung über ihren Antrag, ſpäteſtens bis zum I. September
1916, den Handel ohne die im S 1 vorgeſchriebene Erlaubnis
weiter betreiben.“

Dieſe Beſtimmung iſt als S 13a der eingangs erwähnten
Verordnung zuzufügen.

Der Grund für dieſe Beſtimmung iſt darin zu ſehen, daß
es in häufigen Fällen den mit der Erlaubniserteilung betrauten
Stellen nicht möglich iſt, die große Zahl der eingelaufenen An
träge rechtzeitig zu prüfen und zu veſcheiden.

Aufbewahrung von Kartoffeln
Die nunmehr einſetzende größere Zufuhr von Kartoffeln

veranlaßt viele Haushal tungen, ſich größere Mengen von
Kartoffeln zu beſchafferr. Hierzu ſei bemerkt, daß ſich Früh-
kartoffeln im allgemeinen nicht zur längeren Auf
bewahrung eignen, zumal bei der diesjährigen großen
Feuchtigkeit. Auch der verhältnismäßi geringe Stärkegehalt der
Frühkartoffeln bringt ein leichteres Verderben mit ſich. Wer
ſich jedoch aus irgendwelchen Gründen Frühkartoffeln hinlegen
will, der muß ſie erſt ſorgfältig mit der Hand verleſen. Alle
n eeſheren d oder e angefaulten Kartoffeln
müſſen ausgeſchieden und zum ſofortigeer Verbr bereitgeſtelltwerden. Die aufzubewahrenden Kartoffeln uns R
tigen, möglichſt dunklen Raum, wenn möglich unter leichter Zu
deckung mit altem Zeitungspapier aufzubewahren, keinesfalls
darf die Aufbewahrung in ſchlecht gelüfteten Kellern erfolgen,
beſonders dann nicht, wenn in den Kellern Anlagen für Zentral-
heizung oder Warmwaſſerverſorgung vorhanden ſind. Schnelles
Verderben würde die unausbleibliche Folge ſein. Für die Haus
frauen ſei hier noch ein kleiner Wink gegeben, wie ſie ohne
Schwierigkeiten ſchwärzlichen Kartoffeln die ſchöne weiße Farbe
wiedergeben können. Bei ſolchen Kartoffeln ſetzt man dem Koch
waſſer kurz vor dem Garwerden einen Löffel Eſſig bei, und läßt
ſie dann vollends weich kochen. Die Knollen werden dann die
normale weiße Farbe zeigen, ohne im Geſchmack irgendwie be
einflußt zu

Morgenſuppen
Der Kriegsausſchuß für Kaffee, Tee und deren Erſatzmittel

teilt zu der von ihm unlängſt ausgegangenen Mitteilung über
die Bereitung von Morgenſuppen mit, daß die Herſtellung der
als Erſatz für den mangelnden Kaffee in Betracht kommenden
Suppenwürfel eine Verzögerung erlitten hat und dieſe in
folgedeſſen zur Zeit noch nicht in der angeforderten Menge dem
Verbrauch zur Verfügung geſtellt werden können. Doch werden
jetzt Kartoffelſuppen, Gemüſegerichte und Obſtſuppen an die
Stelle der knapp vorhandenen Nahrungsmittel treten und auch
die zur Zeit noch fehlenden Suppen erſetzen. Ein reichlicher
Gemüſe und Obſtverbrauch iſt nicht nur aus dieſem Grunde zu
empfehlen, ſondern ſogar durchaus wünſchenswert, damit die
leichtverderblichen, zum Teil nicht zur Aufbewahrung geeigneten
Früchte nicht zu Grunde gehen und mit ihnen zugleich hohe
Nährwerte verloren werden,

Das Eiſerne Kreuz
Das Eiſerne Kreuz 2. Klaſſe erhielt auf dem öſtlichen Kriegs

e der Oberlehrer an den Franckeſchen Stiftungen,
Fritz ſche, Leutnant d. R. in einem Landwehr- Infanterie

Regiment. Ausgezeichnet mit dem Eiſernen Kreuz 2. Klaſſe
wurde der Unteroffizier Max HKnoche, Sohn des Taxators
Oscar Knoche, auf dem weſtlichen Kriegsſchauplatze.

Militäriſches. Befördert wurden: zu Haupt
leuten: die Oberleutnants: Weichardt der Landw.-Jnf.
2. Aufgeb. (Halle a. d. S.), jetzt im Landw.-Jnf.Regt. 66, und
Diefenthäler der Landw.Jnf. 2. Aufgeb. (Gera), jetzt beim
Landw.Brig. Erſatz Bat. 43; zum Oberleutnaul: der
Leutnant d. Reſ. Mehlburger des Feldart.Regts. 47 (Naum-
burg a. d. S.), jetzt beim Reſ.-Feldart.-Regt. 95; zu Leut-
nants der Reſerve: die Vizefeldwebel: Schmiedt (Karl)
Galle a. d. S.) im Jnf. Regt. 361, Böttger (Weißenfels) des
Jnf.Regts. 148, jetzt in dieſem Regt.

Anmeldung von entfetteten und nicht entfetteten Knochen.
Wiederholte Anfragen, die Anmeldepflicht von Knochen betref-
fend, veranlaſſen den Kriegsausſchuß für Oele und Fette folgende
Aufklärung zu geben Alle Knochen, ſowohl die nicht entfetteten,
wie die im Extraktionsverfahren gewonnenen entfetteten Knochen
ſind lediglich dem Kriegsausſchuß für Oele und Fette (Knochen-
ſtelle in Berlin, Dorotheenſtraße 35) anzumelden. Die Ver-
pflichtung hierzu beruht auf den Paragraphen 1 und 2 der Be
kanntmachung, betreffend Ausführungsbeſtimmungen zur Verord-
nung über den Verkehr mit Knochen, Rinderfüßen und Horn-
ſchläuchen vom 2. Mai 1916.

Verſchiedentliche Verſtöße gegen die Beſtimmung im S 8
Abſatz 2 ſeiner Verordnung über die Regelung des Verbrauchs
von Brot und Mehl vom 25. Januar 1916 geben dem Magiſtrat
erneut Veranlaſſung, darauf hinzuweiſen, daß die Haushal-
tungsvorſtände verpflichtet ſind, Verände-
rungen in der Kopfzahl der Haushaltungen
mündlich oder ſchriftlich binnen 3 Tagen bei der zuſtändigen
Brotmarken-Ausgabeſtelle anzuzeigen Zuwider-
handlungen werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldſtrafe bis zu 1500 Mark beſtraft.

Die Fahrgeldeinnahmen der ſtädtiſchen Straßenbahn
betrugen im Juli 1916 71 284,40 Mark gegen 59 216,60 Mark im
Juli 1915, mithin im Juli 1916 mehr 12 064,80 Mark. Jns-
geſamt wurden vom 1. Januar bis 31. Juli 1916 64 913,15 Mark
mehr vereinnahmt als in gleicher Zeit 1915.

Die Fahrgeldeinnahmen der A. E. G. Stadtbahn Halle be
tragen vom 1. bis 31. Juli 1916: 120 517,05 Mk., vom 1. bis
31. Juli 1915: 101 444,90 Mk., mehr 1916: 19 072,15 Mk. vom
1. Januar 1916 bis 31. Juli 1916: 715 585,30 Mk., vom 1. Januar
1915 bis 31. Juli 1915: 626 564, 15 Mk., mehr 1916: 89 021,15 Mk.

An Spenden für die Halleſchen Lazarettzüge gingen ein:
Von Dr. Paul Albrecht 10 Mk.

Zum Gedächtnis des Kriegsbeginns findet in der
Stephanuskirche Donnerstag um 8 Uhr Kriegsbetſtunde
ſtatt. Jm Anſchluß daran Feier des heiligen Abendmahls.

Jugendrüpeleien. Am Montag Abend gegen 9 Uhr ver-
übten junge Burſchen auf dem Paradeplatze groben Unfug. Der
Aufforderung zweier Hilfsſchutzleute, ſich zu entfernen, kam
einer der Burſchen nicht nach. Er griff ſogar einen der Be
amten tätlich an, ſodaß dieſer gezwungen war, von ſeiner Waffe
Gebrauch zu machen. Der Angreifer erlitt eine Kopfverletzung,
die ärztliche Behandlung erforderlich machte. Jrgendwelche Ge-
fahr beſteht nicht.

Vereins-Anzeiger
Alldentſcher Verband, Ortsgrupe Halle a. d. S. Sitzung am 2.

Auguſt, abends 835 Uhr, im „Kaiſer Wilhelm“. Geſchäftliches.
Vortrag des Prof. Dr. Hertzberg. „Jndiens wirtſchaftliche Bedeu
tung für den Weltkrieg“. Angehörige der Mitglieder willkom-
men. Einführung von Gäſten erwünſch.

Halleſches Theater- und Konzertleben
Bad Wittekind. Mittwoch abend 8 Uhr findet in Bad

Wittekind Konzert als Richard Wagner-Abend vom Stadttheater-
Orcheſter unter Leitung des Kapellmeiſters Karl Nöhren ſtatt.
Die Vortragsfolge enthält folgende Werke: Einzug der Gäſte
aus „Tannhäuſer“, Ouverture zu „Der fliegende Holländer“,
ein Albumblatt, Wotans Abſchied und Feuerzauber aus „Die
Walküre“, Ouverture zu „Tannhäuſer“, Siegrfried-Jdyll, Einzug
der Götter in Walhall aus „Rheingold“, Vorſpiel und Jſoldens
Liebestod aus „Triſtan und Jſolde“, Träume, Vorſpiel zu „Die
Meiſterſinger von Nürnberg“. Der Einkrittspreis beträgt
35 Pfennig. (Siehe Anzeige.

Perſonalnach richten
Verliehen wurde: dem Königl. Landrat a. D. Kammer

herrn v. Wedel der Rote Adlerorden 2. Klaſſe mit Eichenlaub,
dem Oberſtleutnant a. D. von Stoſch, Bataillonskommandeur
beim Kriegsgefangenenlager in Gardelegen, der Königliche Kro
nenorden dritter Klaſſe, dem Bahnmeiſter 1. Klaſſe a. D. Freu-
denberg in Ballenſtedt, dem Eiſenbahngütervorſteher a. D.
Helmke in Magdeburg und dem Bahnhofsvorſteher g. D.
Lange in Kalbe a. S. der Königliche Kronenorden vierter Klaſſe.
dem Eiſenbahnzugführer a. D. Sticken in Halberſtadt das Ver
dienſtkreuz in Gold, dem Bahnhofsaufſeher a. D. Mö gebier
in Drohndorf, Anhalt, dem Eiſenbahnpförtner a. D. Schnabel
und dem bisherigen Eiſenbahnvorſchloſſer Gichbaum, beide in
Magdeburg, das Kreuz des Allgemeinen Ehrenzeichens, dem Eiſen
bahnlademeiſter a. D. Schulze in Kloſtermannsfeld, Mansfel-
der Seekreis, dem Eiſenbahnweichenſteller 1. Klaſſe a. D. Blum
in Magdeburg-Sudenburg, dem Eiſenbahnweichenſteller a. D.
Friadrich in Prieſter, Saalkreis, dem Eiſenbahnrottenführ r
a. D. Lüdiccke in Freckleben, Anhalt, dem Bahnwärter a. D.
Süßbier in Eichſtedt, Kreis Stendal, dem Eiſenbahnberrieb
wagenführer a. D. Wagn er in Güſten, Anhalt, dem bisherigen
Erſenbahnmaſchinenputzer Näter in Magdeburg-Buckau, dem
bisherigen Eiſenbahngelbgießer Baumann in Halberſtadt, dem
bisherigen Eiſenbahnſchloſſer Große ebenda, dem bisherigen
Eiſen fräſer Ladicke in Magdeburg, dem bisherigen Eiſen
bahnſtoßer Tie s in e a ebgrg. Jermersl Sen dem bisheri-
gen Bahnunter ungs arbeiter Lange in Seehauſen, Kreis



Service in grösster AusWahl, besonders schöne, moderne
Muster zu billigen Preisen empfiehlt Louis Böker, lexnier Sr.

Vermiſchtes
Verhaftung eines ſchweren Verbrecherpagres

Die Polizei in Konitz hat einen guten Fang gemacht. Es

au Lange
frel auſ das Ehepaar m lehter Zeit recht flotk lebte

Al in der Nacht ſich heimlich Mönchfeeſchlich, folgte ihm der im ſelben Hauſe wohnende Dommick
und überraſchte ihn als er eine Taſche mit etwa 50 Schlüſſeln
in den See werfen wollte. Dommick nahm ihn feſt und brachte
ihn Wache. Noch in der Nacht wurde Langes Wohnung

wobei eine h von e runden wurden. Obwohl au Lange i ſchul
tererte, wurde auch ſie enommen. ange hat nun einFrau LGeſtändnis viele ſchwere Verbrechen c
wurden, die zum S rechtſie auch ein, am 26. d. Dibaber i ndem Rendanten Boeck im cſereesn der Ortskran entaſſe

verübt zu haben. Für die Ermittlung, des Täters war eine Be
lohnung von 2000 Mk. ausgeſetzt worden. Der faſt 70 Jahre alte
Rendant Boeck war, als er abends in das dunkle Geſchäftslokal

der i v n her die T zan dem d ſchrank zu fen e, überfallen worden, wobei er einen ſchweren einer Brechlange auf den e erhielt. Der Täter war entkommen. Bei
weiterer Unter fand man in Langes Garten einen Geldbeirag von W vergraben. Dabei geſtand Frau Lage
weiter ein, in dem Schuhtvarengeſchäft von Theuß in der

Frau LangeSchlochauer Straße 1500 Mk. r hlen zu haben.
hat ſich nachts in ihrer s e erhängt.

Fünf Feldgeiſtliche als Jnhaber des Eiſernen Kreuzes 1. Klaffe
Jm jetzigen Kriege ſind bereits viele Geiſtliche, die als

ihre Tätigkeit ausüben, mit dem Eiſernen Kreuzausgezeichnet worden. Von dieſen tragen pereits

die erſte Klaſſe des Ehrenzeichens. Der erſte, dem es verliehen wurde iſt der Divifionspfarrer Ruprecht Mah er bei einer

bayeriſchen Reſervediviſion, m folgte der Diviſionspfarrer
Baumgarten, Pfarrer in Spandau, Als dritter ſchließtſich der Domprobſt von Frauenburg, Diviſionspfarrer Sander
von einer Reſervediviſion an. Marinepfarrer Fenger, derin der Seeſchlacht am Skagerrak als Seelſorger tätig watr, er
hielt als Vierter die e w. und vor wenigen Tagen iſt
das Eiſerne Kreu dem DiviſionspfarrerPeter Luck W. den

des, drei Monate altes Kriegskind adoptieren will, möge ſich ſofort

Kriegsauszeichnungen der alten Römer
Der Medaillenregen, der jetzt in Italien niedergeht, läßt die

Jtaliener daran denken, wie ihre berühmten Vorfahren, die alten
Römer, beſondere Heldentaten ihrer Soldaten belohnten. „Jedem
Soldaten, der ſich guszeichnete,“ ſo erzählt die „Scena Jlluſtrata“,
„wurde, je nach Höhe ſeiner Leiſtung, ein beſ Ehren
preis zuerteilt. Die Auszeichnungen, die am häufigſten ver
liehen wurden, waren: die aus Unkraut gleich an der Kampfſtätte
geflochtene „Belagerungskrone“ die der Befreier einer
belagerten Stadt erhielt. Die mit kleinen Zacken verzierte„Mauerkrone“ wurde dem erſten Ueberſteiger der feintlichen

Mauer zuerteilt. Die aus Eichenlaub gefertigte Bürger
krone“ zeichnete die aus, die den Bürgern ihre Stadt gerettet
und den Feind vertrieben hatten. Die aus Goldblätdern herge
ſtellte „Driumphkrone“ war der Preis des Führers zum
Siege und die „Scht ffskrone“ belohnte den, der als erſter
ein feindliches Schiff beſtieg.“

„Times“ Anzeigen
Die Bitte um Matratzen und Decken zur Sendung nach

c des kann nicht dringend genug wiederholt werden, da bekanntlich der Mangel an Betten in den franzöſiſchen Lazaretten
bedrohliche Dimenſionen angenommen hat. Wer ein entzücken

melden, da eine in jeder Beziehung ſo günſtige Gelegenheit wie
dieſe nicht bald wieder gefunden werden kann. Soldaten, denen
es gelingt, bei den Sturmangriffen an der Somme photographiſche
Aufnahmen zu machen, werden durch die Ueberſendung derſelben
an den „Daily Sketch“ unerwartet materielle Belohnung finden.

Letzte Telegramme
Ein Kapitel vom Seeraub

Köln, 1. Auguſt. Die „Kölniſche Zeitung“ ſagt in
einem Artikel unter dieſer Ueberſchrift u. a. daß der
Hauptſchuldige und Anſtifter des Verbrechens
im Falle Fyatt die engliſche Regierung geweſen
ſei. de Vorſchriften für die Haltung der Handelsſchiffe
in dieſem Kriege empfehlen das, was gerade England
Piraterie nennt und darauf ſteht der Strick. Wir haben
vor allen Dingen unſeren Unterſeebooten den nötigen
Reſpekt zu verſchaffen. Die Engländer mögen vor
ihrer eigenen Tür kehren. Die Roheit des
„Baralong“- Falles ſteht noch bis heute als
Weltrekord da und wird es bleiben genau wie die

blutigen Schandtaten in Jndien und Egypten. Wo die
Piraten ſitzen, bekommen ſie jetzt täglich auch von den
Neutralen zu hören. Für die deutſche Seekriegs-
politik aber ſtellt es ſich immer mehr als unabweisbares
Ziel heraus, feſt und rückſichtslos zuzugreifen, um
das Meer von den Piraten zu ſäubern. Wir
danken den engliſchen Blättern für den Hinwei. darauf,
daß man den Verantwortlichen vor allen anderen faſſen
müſſe. Deutſchland wird ſich das merken!

Der franzöſiſche Heeresbericht
Paris, 1. Auguſt. Amtlicher Kriegsbericht von geſtern Nach

mittag. Nördlich der Somme vecvielfältigten die Deutſchen am
ſpäten Abend und im Laufe der Nacht ihre w. gegen
den Wald von Hem und das Gehöft Monacu. Der Kampf war be
ſonders heftig um das Gehöft. Die Deutſchen drangen für einen
Augenblick ein; aber die Franzoſen nahmen es ſofoct wieder
zurück. Jm Walde von Hem wurde alle Angriffsverſuche abge
wieſen. Franzöſiſche Batterien auf dem linken Ufer nahmen
die deutſchen Truppen von der Flanke her unter Feuer und
fügten ihnen während dieſes Kampfes ſchwere Verluſte zu. Am
linken Ufer der Maas ſcheiterte ein deutſcher Angriff auf den
Hängen nordöſtlich der Höhe 304 in unſerem Feuer. Am rechten
Ufer geſtattete eine kleine Gefechtshandlung den Frausoſen ſüd-
weſtlich von Fleury vorzurücken und gegen 20 Gefangene zumachen. Ein deutſcher Handgranatenangri in der Gegend weſtlich

von Vaux und vom Chapitre- Walde e
Der Abendbericht lautet: Nördlich der Somme ſetzten die

Deutſchen die angriffe im Hem-Gehölz und gegen die
Meierei Monacu fort. Alle We uche ſcheiterten ernſten
Verluſten für den Feind. Wir behaupteten uns in den eroberten
Stellungen. Auf dem rechten Ufer der Maas geht der Artillerie
kampf in dem Abſchnitt des Werkes von Thiaumont und in dem
von Fleury in heftiger Weiſe weiter. Von der übrigen Front iſt
kein Ereignis zu melden.

Flugdienſt: Jn der Nacht vom 31. Juli bombardierte eines
unſerer Luftgeſchwader militäriſche ibenn in Thionville, die
Bahnhöfe von Conflans und Audun-le-Roman ſowie Biwaks in
der Gegend von Etain.

Belgiſcher Bericht: Kampf der beiderſeitigen Artillerien in
der Gegend von Dixmuiden. Auf der übrigen Front Ruhe.

Wetterbericht
Mgtterrorbex age des amtlichen Wetternachrichtendienſtes

am Mittwoch, 2. Auguſt: Ziemlich heiter, trocken, tagsüber warm.

Mitteldeutsche Privat-Bank, Halle a. S, e erA. G., Ausführung sämlicher bankgesenäftichen Transaktionen.

Bekanntmachung,
den unausgebildeten Landſturm betreffend.

Es wirt wied t darauf Lipge wieſen daß die unausgebil-
geten z tigen ä em Aufruf des Landſturmszen nifch en Melde- un en vorſchriften unterliegen und

mnach verpflichtet ſind, jede n c v anzuzeigen,ekeſendere beim Wechſel des ment
Aufenthaltsorte von der Landſturmrolle ab und im neuen
haltsorte zu derſelben ſofort wieder anzumelden.

Hiervon auch diejenigenals dauernd dienſtunbrauchbar Abgemu tert worden waren, ſich
n r liſegx Geſetzes vom 4. September 1915 aber erneut haben
melden müſſen

Die noch nicht Gemuſterten, ſowie diejenigen, die bei den
ſtriegsmuſterungen nicht ausgehoben, ſondern zu
ſind (Entſcheidung: zeitig angleb Sitisoder arbeitsverwend ungsfähig oder zeitig garniſon- oder arbeits-
verwendungsnunfähig) haben die Meldungen im Polizeidienſtgebäude
Dre gute e Nr. 6 II, L hwmgf Nr. 74, zu bewirken.

ür Diejen gen, die bei den h ausgehoben worden
ſind Entſcheidung kriegsverwend geh a rni rfähig oder arbe waren ig) iſt das Königliche gsest
Kontzngn on Deſſauerſtraße N ie zuſtändige Meldeſtelle.e ſung d Reibuns W Beſtrafung nach den Militär-
ſtraſgyff en er FolgWege 28. Juli 19

ivilugrſi 53 er Erſa
t Halle a.c ſſcffsſogter- Eisenbahn Gesellschaft.

der am 1. Juli 1916 erfolgten Ausloſung unſerer 4,Seit S lb verbreitete von 1900 wurden folgende Nummern
ogen;:se306e 72, 100, 115, 148, 205, 207, 468, 626, u 333

1105, 1186, 1880, 1307, 1512 5 1471, 1508, 1652, 1657,

1917 ab bei der Geſell-
1679, 1680, 1728, 1806, 1899, 1900, 1

Dieſe Stücke werden vom 2.
ſchaftskaſſe in Halle a. S. rüderſtraße 2 bei den erer H. J. Lehmann und Reinbold Steckner in Hallear e bei der Berliner Han ger geniwat in Ber ded
und r 1. Januar 10917 ab nicht mehr verzinAus früheren Ausloſungen obiger Lttelhe ſind die Teilſchuld-
verſchreibungen

und 723, fällig geweſen am 2. Januar 1914,

ſowie 226 1 v 1916,noch g ulöſen.
ilgung des am 2. Januar 1917 nie Teilbetrages unſereri Anleibe von 1911 iſt durch Ankauf erfolgt.

Halle a. S., den 31. Juli 1916.Halle Hettstedter- Eisenbahn Gegelischatt,
Der Vorstand. Czarnikow.

Bekanntmachung.Der en tralyiebbanderevervand hat die R e edeldve wie

angewieſen, von den für den Handel zugelaſſenen Aufſchlägen einen
V Teil für ſich in Anſpruch zu nehmen, um größere Mittel
eng chaffung von Futtermitteln und zu ſonſtiger Förderung der

ierhaltung zur Verfügung zu haben.
Mit Genehmigung des Herrn Oberpräſidenten der ProvinzSachſen werden gemäß t 2 unſerer Satzungen a Händler-

(Aufktäufer-) Proviſionsſätze für den An von Schlachtvieh imVerbhagbe Bezirk

1. bei Heereslieferungen:
r b) bei Schweinen

ufent

Kommiſſion

o) bei Kälbern
3 3
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Bekanntmachung
(Nr. Ch. II. 111/7. 16. K. R. A.),

betreffend Beſchlagnahme, Behandlung, Verwendung und Meldepflicht von rohen Häuten

Nachftehende Bekan ung wird auf Erſuchen des König
J hiermit zur allgemeinen Kenntnisg mit dem Bemerken, daß, ſoweit nicht nach den allge
meinen Strafgeſetzen höhere Strafen verwirkt ſind, jede Zu
widerhandlung gegen die Beſchlagnahmevorſchriften nach 8 6*)
der Bekanntmachungen über die Sicherſtellung von Kriegsbedarf
vom 24. Juni 1915 (Reichs-Geſetzbl. S. 357), vom 9. Oktober
1915 (ReichsGeſetzbl. S. 645) und vom 25. November 1915
(ReichsGeſetzbl. S. 778) und jede Zuwiderhandlung gegen die

t, nach S 5**) der Bekanntmachungen über Vorrats
erhebungen vom 2. Februar 1915 (ReichsGeſetzbl. S. 54), vom
3. September 1915 (ReichsGeſetzbl. S. 549) und vom 25. Oktober
1915 (ReichsGeſetzbl. S. 603) beſtraft wird. Auch kann die

des Betriebes gemäß der Bekanntmachung zur Fern-
haltung unzuverläſſiger Perſonen vom Handel vom 23. Sep-
tember 1915 (ReichsGeſetzbl. S. 603) angeordnet werden.

S 1.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenſtände.

Von dieſer Bekanntmachung werden betroffen:
a2) alle Großviehhäute und Kalbfelle, die als vollſtändige

Haut R Jeſtens folgendes Gewicht haben:

n 10gr Kar.,ſalzfrei 865trockoen 4b) alle Roßhäute, Ponybäute und Fobhlenfelle von 100 Zenti
meter Länge und mehr, gemeſſen vom Ohrloch bis zur
S urzel;e) alle aus militäriſchen Schlachtungen ſtammenden ſowie

alle in den beſetzten Gebieten und in den Etappen und
Overationsgebieten gewonnenen Häute und Felle von
Schlachttieren, Pferden, Ponys, Fohlen und Wild aller
Art mit Ausnahme der Häute und Felle derjenigen Tiere,
die Eigentum der Kaiſerlichen Marine ſind.

Anmerkung: Auch Häute und Felle, die von gefallenen
oder getöteten Tieren ſtammen, ſind bei a, b und e einbegriffen.

Jnländiſches Gefälle.

S 2.
Beſchlagnahme des inländiſchen Gefälles.

Alle im S 1 unter a und b bezeichneten Häute und Felle
aus dem Jnlande werden hiermit beſchlagnahmt.

S 3.

Wirkung der Veſchlagnahme.
Die Beſchlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme

von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenſtänden
verboten iſt und rechtsgeſchäftliche Verfügungen über dieſe nich

tig ſind, ſoweit ſie nicht auf Grund der folgenden Anordnungen
oder etwa weiter ergehenden Anordnungen erlaubt werden.
Den rechtsgeſchäftlichen Verfügungen ſtehen Verfügungen gleich,
die im Weg der Zwangsvollſtreckung oder Arreſtvollziehung
erfolgen.

8 4.
Veräußerungserlaubnis.

Trotz der Beſchlagnahme iſt die Veräußerung und Lieferung
inländiſchen Gefälles, ſoweit es nicht aus militäriſchen Schlach-

tungen ſtammt, in folgenden Fällen erlaubt:
a) von einem Schlächter,“**) der Mitglied einer Häutever-

wertungs Vereinigung oder ihr ſeit ſpäteſtens 1. Juli 1916
als Einlieferer vertraglich verpflichtet iſt, an dieſe Häute-
verwertungs- Vereinigung innerhalb zweier Wochen nach
dem Fallen der Haut oder des Felles;

b) von einem Schlächter, der nicht Mitglied einer Häutever-
wertungs- Vereinigung iſt oder ihr nicht ſeit ſpäteſtens
1. Juli 1916 als Einlieferer vertraglich verpflichtet iſt
an einen Händler (Sammler) innerhalb vier Wochen na
dem Fallen der Haut oder des Felles;

c) von einem Händler (Sammler), der in dem betreffenden
Monat über 100 der Beſchlagnahme unterliegende Häute
und Felle angeſammelt hat, an einen von der Kriegs-Roh-
ſtoff- Abteilung des Königlich Preuß. Kriegsminiſteriums
bei der Sammelſtelle (S 5) zugelaſſenen Großhändler, je-
doch ſpäteſtens am fünfzehnten Tage des Monats für das
innerhalb des vorangegangenen Kalendermonats geſam
melte Gefälle;

d) von einem Händler, der in dem betreffenden Monat höch-
ſtens 100 der Beſchlagnahme unterliegende Häute und Felle
angeſammelt hat, an einen zugelaſſenen Großhändler oder
einen anderen Händler (Sammler), jedoch ſpäteſtens am
fünfsehnten Tage des Monats für das innerhalb des vor
angegangenen Kalendermonats geſammelte Gefälle;

e) von einer Häuteverwertungs-Vereinigung, die einem Ver
band von Häuteverwertungs-Vereinigungen angehört, an
dieſen Verband; von einer Häuteverwertungs-Vereinigung,
die keinem Verband angehört, an einen zugelaſſenen Groß-
händler; in beiden Fällen jedoch ſpäteſtens am fünfzehnten
Tage des Monats für das innerhalb des vorangegangenen
Kalendermonats geſammelte Gefälle;
von einem Verband von Häuteverwertungs-Vereinigungen
oder von einem Großhändler an die Sammel
ſtelle (S 5), jedoch ſpäteſtens am Tage
des Monats für das bis zum fünfzehnten Tage desſelben
Monats geſammelte Gefälle;

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldſtrafe bis zu zehntauſendWark wird, ſern nicht nach den allgemeinen Strafgeſetzen höhere Strafen

verwirkt ſind, beſtraft:

J ſtraft, auch können Vorräte, die verſchwiegen

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenſtände herauszugeben
oder ſie auf Verlangen des Erwerbers zu überbringen oder zu ver
ſenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen Gegenſtand beiſeiteſchafft, be
ſchädigt oder zerſtört, verwendet. verkauft oder kauft oder ein anderes
Veräußerungs oder Erwerbsgeſchäft über ihn abſchließt;

3. wer der Verpflichtung, die beſchlagnahmten Gegenſtände zu ver
wahren und pfleglich zu behandeln, zuw andelt4. ad en nach 8 5 erlaſſenen Aus Ahenngebeſtimnungen zuwider

handelt.
Wer vorſätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieſer Verordnungverpflichtet iſt, nicht in der geſetzten Friſt erteilt oder wiſſentlich unrichtige

oder un vollſtändige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu
ſechs Monaten oder mit Geldſtrafe bis zu zehntauſend Mark be

d, im Urteil für dem Staate
verfallen erklärt werden. Ebenſo wird beſtraft, wer vorſätzlich die vor
geſchriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrläſſig die Auskunft, zu der er auf Grund dieſer Verordnung
verpflichtet iſt, nicht in der S Friſt erteilt oder unrichtige oder un

ma
J tauſend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis

vollſtändige Angaben t, wird mit Geldſtrafe bis zu dr
echs
enenh beſtraft. ren 77 ſtraft, wer fahrläſſig die vorgeſ

Schlächter im Sinne dieſer Bekanntmachung iſt S r
J Eigenium die Haut durch die Schlachtung oder das Fallen

übergeht.

und Fellen, vom 31. Juli 1916.
g) von der Sammelſtelle an die Verteilungsſtelle (8 5), je

doch ſpäteſtens am fünften Tage des Monats für das bis
zum fünfundzwanzigſten Tage des Vormonats geſammelte
Gefälle;

h) von der Verteilungsſtelle (S 5) an die Gerbereien.
Dieſe Veräußerungen und Lieferungen ſind nur erlaubt

Fenn die Lieferer Bücher führen, aus denen folgendes erſichtlich

bei den Lieferungsſtufen a und b: Tag der lachtung
oder des Fallens, Emnpfänger, Tag der Ablieferung,
Nummer und Mängel; außerdem bei Großviehhäuten
und Kalbfellen: Gattung, vas durch Wiegen ermittelte
Gewicht, das Reingewicht (Grüngewicht) und die
Schlachtart, ſofern ſie von der im S 6 Ziffer 1b ange
gebenen, abweicht; bei Roßhäuten die Länge;

bei den Lieferungsſtufen o bis e einſchließlich: Einlieferer
und Empfänger, Tag der Weiterlieferung, Nummer und
Mängel; außerdem bei Großviehhäuten und Kalbfellen:
Gattung, das durch Wiegen ermittelte Gewicht, das
Reingewicht (Grüngewicht), die Schlachtart, ſofern ſie
von der im S 6 Ziffer 1b angegebenen abweicht, ſowie
die Preisklaſſe; bei Roßhäuten die Länge.

Jede andere Art der Veräußerung oder Lieferung von be
a anahmten Häuten oder Fellen iſt verboten, insbeſondere der

nkauf (zur Eingerbung) durch die Gerbereien von einer an
deren Stelle als der Verteilungsſtelle.

An jede zum Verteilungsplan der Kriegsleder Aktiengeſell
ſchaft gehörige Gerberei dürfen jedoch monatlich insgeſamt 4
aus dem Jnlande jedoch nicht aus militäriſchen Schlachtungen

ſtammende beſchlagnahmte Häute oder Felle unmittelbar ge
liefert und dort zur Verwendung im eigenen wirtſchaftlichen,
handwerksmähßigen oder induſtriellen Betriebe der betreffenden
Eigentümer oder Beſitzer zu Sohlleder, Vacheleder, Sattlerleder,
Pumpen- oder Treibriemenleder verarbeitet werden.

S 5.

Sammelſtelle und Verteilungsſtelle,

Sammelſtelle für beſchlagnahmte Häute und Felle iſt die
ſea Rohhaut Aktiengeſellſchaft in Berlin W. 8, Behren-

aße 28.
Verteilungsſtelle iſt die Kriegsleder Aktiengeſellſchaft in

Berlin W. 9, Budapeſter Straße 11/12.

S 6.
Behandlung der Häute und Felle bis zur Ablieferung an

den Gerber.

Die Erlaubnis zur Verfügung über die beſchlagnahmten
Häute und Felle iſt ferner davon abhängig, daß die folgenden
Vorſchriften beobachtet werden oder worden ſind:

1. Die von der Beſchlagnahme betroffenen Häute und Felle
nd t der Schlachtung der Tiere ſorgfältig zu be

andeln.
b) Großviehhäute und Kalbfelle müſſen fleiſchfrei, ohne

Horn, ohne Knochen, ohne Maul (bei Kalbfellen die
ganze Kopfhaut unmittelbar hinter den Ohren abge-
ſchnitten), ohne Schweifbein und ohne Klauen abge-

w werden; Roßhäute und Fohlenfelle ſind eben-
alls knochenfrei, möglichſt fleiſchfrei, langklauig (die

Klauen unmittelbar am Huf abgeſchnitten), ohne
Schweifhaare und Mähnen abzuſchlachten, jedoch iſt ihnen
der größtmögliche Flächeninhalt zu belaſſen.

Häute und Felle abweichender Schlachtart dürfen
noch bis zum 30. September 1916 bei Jnnehaltung der
in gegebenen Vorſchriften veräußert und abgeliefert
werden.

c) Die Großviehhäute und Kalbfelle ſind nach Entfernung
etwa noch anhaftender Fett- und Fleiſchteile und nach
dem Erkalten vor dem Salzen zu wiegen. Die
Gewi hat nach Möglichkeit durch einen
vereidigten Wiegemeiſter zu erfolgen. Das durch Wiegen
ermittelte Gewicht iſt bei dieſen Häuten und Fellen in
unverlöſchlicher Weſt (z. B. auf einer an der Haut
oder dem Fell zu befeſtigenden Blech- oder Holzmarke,
durch Stempeldruck oder geeigneten Tintenſtift) zu ver
merken. Gleichzeitig iſt das Gewicht etwa anhaftenden
Dungs fachmänniſch zu ſchätzen.

d) Großviehhäute und Kalbfelle ſind ſogleich nach dem
Wiegen, alle Häute und Felle aber innerhalb 24 Stunden
nach dem Fallen vom Verwalter ſorgfältig zu ſalzen.

e) Bei Roßhäuten, Ponyhäuten und Fohlenfellen iſt die
Länge (in Zentimeter) der gut ausgebreiteten, aber nicht
gezerrten Haut, gemeſſen vom Ohrloch bis zur Schwanz-
wurzel, nach Ablauf des achten Tages nach der Salzung
u Auch dieſe Feſtſtellung hat nach Möglich-
keit w7 einen vereidigten Wiegemeiſter zu erfolgen.
Jn den Büchern und Liſten iſt bei Großviehhäuten und
Kalbfellen ſowohl das durch Wiegen ermittelte Gewicht,
als auch das nach Abzug des geſchätzten Dunggewichtes
ſich ergebende Reingewicht (Grüngewicht), bei Roß-
häuten, Ponyhäuten und Fohlenfellen die vorſchrifts
mäßig feſtgeſtellte Länge (in Zentimeter) aufszuführen.
Jm übrigen hat jeder Verwahrer die Häute und Felle
pfleglich zu behandeln und ſie nach Gattungen und Ge-

oder Größenklaſſen (ſoweit Preisklaſſen beſtehen,
auch nach dieſen) getrennt zu halten.

2. a) Jeder Händler (Sammler) hat bei Lieferung an einen
zugelaſſenen Großhändler bis zum fünfzehnten Tage
jedes nats eine Liſte für das von ihm im vorher-
gehenden Monat geſammelte Gefälle nebſt einer Rech-
nung darüber an den zugelaſſenen Großhändler einzu
reichen, an den er ſeine Ware liefern will.

b) Jede HäuteverwertungsVereinigung, die einem Verband
angehört, hat bis zum fünfzehnten Tage eines jeden
Monats eine Liſte über das im vorhergehenden Monat
von ihr geſammelte Gefälle nebſt einer Rechnung dar
über an dieſen Verband einzureichen.

e) Jede HäuteverwertungsVereinigung, die keinem Ver
band angehört, hat bis zum fünfzehnten Tage eines
jeden Monats eine Liſte über das von ihr im vorher
gehenden Monat angeſammelte Gefälle nebſt einer Rech

darüber an einen zugelaſſenen Großhändler einzu
reichen.

4) Die Verbände von Häuteverwertungs-VPereinigungen und
die zugelaſſenen Großhändler haben bis zum fünfund
zwanzigſten Tage eines jeden Monats die Liſten für das
bis einſchließlich des fünfzehnten Tages desſelben Mo
nats gemeldet erhaltene Gefälle nebſt einer Rechnung
darüber in der von der Sammelſtelle mit Genehmigung
der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung des Königlich Preußiſchen
Kriegsminiſteriums vorgeſchriebenen Form an die Sam-
melſtelle einzureichen.

S 7.
Meldepflicht.

Wer nach Maßgabe der 88 4 und 6 von der Veräußerungs
erlaubnis keinen Gebrauch gemacht hat, hat über die in ſeinem
Beſitz befindlichen Häute und Felle der Meldeſtelle der Kriegs
Rohſtoff Abteilung für Leder und Lederrohſtoffe, Berlin W. 9,
Budapeſter Straße 11/12, Meldung zu erſtatten. Die Mel
dungen haben auf den vorgeſchriebenen Vordrucken zu erfolgen,
welche ordnungsgemäß auszufüllen ſind. Die Vordrucke ſind bei
der Meldeſtelle der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung für Leder und
Lederrohſtoffe, Berlin W. 9, Budapeſter Straße 11/12, anzu
fordern. Die Meldungen ſind bis zum fünfundzwanzigſten Tage
eines jeden Monats für den vergangenen Monat zu erſtatten.

]Gefälle aus militäriſchen Schlachtungen uſw.

S 8.
Gefälle aus militäriſchen Schlachtungen, den Operations-,

Etappen- oder beſetzten feindlichen Gebieten.
a) Das aus militäriſchen Schlachtungen (auch des Jnlands)

ſowie das aus den beſetzten feindlichen Gebieten ſtammende
Gefälle mit Ausnahme der im Eigentum der Kaiſer-
lichen Marine befindlichen Häute und Felle iſt beſchlag- J
nahmt; ſeine Ablieferung und Verwendung iſt durch be
ſondere Vorſchriften geregelt.

b) Geſtattet iſt der Bezug des von dem Abſatz a dieſes Para
ſeleden betroffenen Gefälles nur von der Verteilungs

elle.

Behandlung des Gefälles beim Gerber.

S 9.
Behandlung der Häute und Felle nach Ablieferung an den

Gerber.
Trotz der Beſchlagnahme bleibt die Verarbeitung der von

den 88 2 und 8 dieſer Bekanntmachung betroffenen Häute und
Felle zu Leder“) ſowie die Verfügung über die bergeſtellten Er
zeugniſſe**) geſtattet, ſofern die folgenden Vorſchriften beob
achtet werden oder worden ſind:

a) Spalte von 2 oder mehr Millimeter größter Dicke, die beim
Jnkrafttreten dieſer Bekanntmachung noch unverarbeitet
lagern, müſſen binnen Monatsfriſt eingegerbt und dann
unverzüglich zu Bodenleder“**) fertiggemacht werden. Die

dieſer Vorſchrift iſt eine Vorbedingung für die
Befugnis zur weiteren Einarbeitung beſchlagnahmter
Häute und Felle.

b) Das Spalten von Ochſen-, Kuh- und Rinderhäuten von
mehr als 25 Kgr. Grüngewicht iſt ganz allgemein, auch im J
weiteren Fabrikationsgange, nur inſoweit erlaubt, als es
zur Erreichung gleichmäßiger Dicke des Kernſtückes not- J
wendig iſt. Spalte von 2 oder mehr Millimeter größter
Dicke müſſen, ſoweit ſie nicht bereits gegerbt ſind oder un- Jverzüglich als Leimleder Verwertung finden, binnen Mo-

r eingegerbt werden, und zwar, wenn ihre Be- J
chaffenheit es zuläßt, zu Bodenleder.

c) Aus Roßſchildern darf nur Bodenleder, aus Roßhälſen
außer Bodenleder nur Roßoberleder pflanzlicher Gerbung,
Roßborleder oder Roßchevreauleder hergeſtellt werden.

d) Aus Ochſen, Kuh und Rinderhäuten von mehr als 35 Kgr.
Grüngewicht darf nur Bodenleder hergeſtellt werden; aus-
genommen von dieſer Vorſchrift ſind Ochſenhäute von mehr
als 45 Kgar. Grüngewicht; dieſe dürfen ſowohl zu Boden
leder als auch zu Treibriemenleder verarbeitet werden.

e) Aus Ochſen-, Kuh- und Rinderhäuten von mindeſtens 25
bis einſchließlich 35 Kgr. Grüngewicht darf nur Boden
leder, Blankleder und Treibriemenleder hergeſtellt werden.
Jſt jedoch die Gerberei zur Herſtellung von Bodenleder
oder von Treibriemenleder imſtande, ſo darf ſie Blankleder
aus dieſen Häuten nur auf unmittelbaren ſchriftlichen
Auftrag einer amtlichen Beſchaffungsſtelle der deutſchen
Heeres oder Marineverwaltung oder auf Grund eines

Ausweiſes für beauftragte Lieferer“ herſtellen.Fablleder darf nur aus Ochſen-, Kuh und Rinderhäuten
von höchſtens 25 Kgr. Grüngewicht hergeſtellt werden.

g) Die Verarbeitung der zugeteilten beſchlagnahmten Häute
und Felle muß im eigenen Betrieb erfolgen; nur die etwa
entfallenden Hälſe, Bäuche und Spalte dürfen zur unver-
züglichen Fertigſtellung im Lohn an andere Gerbereien
(oder Zurichtereien) abgegeben werden. Anderweitige
Ausnahmen ſind gemäß S 10 zu beantragen.

h) Aus beſchlagnahmten Häuten und Fellen ſt nur die
im S 3 der Bekanntmachung betreffend Höchſtpreiſe und
Beſchlagnahme von Leder aufgeführten Lederarten her-
geſtellt und nur unter dort aufgeführten Benennungen an-
geboten, zur Freigabe angemeldet oder in den Handel
gebracht werden.

i) Die verarbeitenden Firmen haben alle von der Meldeſtelle
der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung für Leder und Lederroh-
ſtoffe oder auf deren Anweiſung von der Kriegsleder-
Aktiengeſellſchaft oder der Geſchäftsſtelle des Ueber-
wachungsausſchuſſes der Lederinduſtrie geforderten An
gaben unverzüglich zu erſtatten, ſoweit ſie mit den er
laſſenen Anordnungen zuſammenhängen.

8 10.
Meldepflicht.

Diejenigen in den Beſitz eines Gerbers gelangten Häute und
Felle, welche von den 88 2 und 8 dieſer Bekanntmachung be
troffen werden, ſowie Spalte von 2 und mehr mm größter Dicke
von ſolchen Häuten und Fellen unterliegen, ſofern ihre Ein-
arbeitung nicht innerhalb zweier Monate gemäß den Beſtim
mungen des S 9 erfolgt iſt, einer Meldepflicht. Die Meldungen
ſind innerhalb einer Woche nach Ablauf der für die Einarbeitung
beſtimmten Friſt von zwei Monaten an die Meldeſtelle der
Kriegs-Rohſtoff- Abteilung für Leder und Lederrohſtoffe, Berlin
W 9, Budapeſter Straße 11/12, auf den dort erhältlichen Vor-
drucken zu erſtatten.

[Ausländiſches Gefälle.

S 11.
Ausländiſches Gefälle.

Für alle im S 1 unter a und b bezeichneten Häute und Felle,
die aus dem neutralen oder verbündeten Ausland eingeführt
ſind, gelten folgende beſonderen Anordnungen:

2 Auf die Bekanntmachung, betreffend Verbot künſtlicher Beſchwerung
von Leder, wird beſonders hingewieſen.

Zu beachten ſind die beſonderen Beſtimmungen der Bekanntmachung
b end Höchſtpreiſe und Beſchlagnahme von Leder.

Unler Bodenleder ſind Sohl- Vache, Brandſohlleder und gewalzte
Spalte zu verſtehen.

4



a) Meldepflicht.

veſter Straße 11/12, von
anzufordern ſind.

wirtſchaftliche Betriebe,

einer Gerbexei ehalb einer Woche nach Ab

Bet.4758 a

Die eingeführten Häute oder Felle unterliegen
Meldepflicht an die Meldeſtelle der Kriegs-Rohſtteilung für Leder und Lederrohſtoffe, Berlin W 9, ge

der Vordrucke für die Meldungen

Zur Meldung verpflichtet iſt jeder Gerber innerhalb
einer Woche nach Eingang von ausländiſchen Häuten oder
Fellen bei ihm oder ſeinem Lagerhalter. Andere handel-
oder gewerbetreibende Perſonen, Geſellſchaften oder land

Kommunen, öffentlich-rechtlicheKörperſchaften und Verbände, e ausländiſche Häute im
Gigentum oder Gewahrſam haben
ſofern der Vorrat mindeſtens 100 Häute oder Felle beträgt
und dieſe einen Monat im Jnland gelagert haben, ohne

ſind nur meldepflichtig,

zu ſein. Die Meldung hat inner

lauf der zu

b) Lagerbuchführung.
Jeder Meldepflichtige von ausländiſchen Häuten hat

ein Lagerbuch zu führen, aus dem jede Aenderung in dem
Vorrat der meldepflichtigen Häute und ihre Verwendung
erſichtlich ſein muß.

c) Behandlung des Gefälles.
Jeder Verwahrer ausländiſchen Gefälles, welcher den

Vorrat nicht pfleglich behandelt und überſichtlich lagert,
hat die ſofortige Enteignung zu gewärtigen.

s 12.
Ausnahmen.

Die Kriegs-Rohſtoff- Abteilung des Königlich Preußiſchen
Kriegsminiſteriums kann Ausnahmen von den Anordnungen
dieſer Bekanntmachung geſtatten. Anträge ſind rſtelle der Kriegs-Rohſtoff Abteilung für e nd Lederroh

e, Berlin W. 9, Budapeſter Straße 11/12, zu richten. DieEhe muß rings erfolgen.

s 13.
Jnkrafttreten.

Dieſe Bekanntmachung tritt mit dem 1 Auguſt 1916 inKraft. Gleichzeitig wird die am 10. Movewver 1915 in Kraft

en Bekanntmachung Ch. II. 111/10. 15. K. R. A. aufge

Magdeburg, den 1. Auguſt 1916.

Der ſtelw. Kommandierende General des V. Armeekorps:

Frhr. von Lyncker,
General der Jnfanterie, à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Rr. 2.

m alhalla- rerHeute Dienstag zum 5. Mal: g.„Die Indische Nachtigall“.
Operette von H. Ohnesorg. Musik von Otto Janvor.

Wratzke u. Steiger,
JTuwelen Gold

Hoflieferanten.
Poststr. 9/10.

Silber [3301

Bad Wittekind.
Mittwoch, d. 2. Auguſt 1916,

abends 8 Ubr

Konzert(Nichard Wagner Abend)
ausgeführt vom

StadttheaterOrcheſter.

Leitung:
ifterr preis

4730) Perſon.

Freitag 4. 8. 1916, abends8 hre Ges. Beisammensein.

Kuswärtige Theater.
Leipzig.

Das verwnn Jene Schloß.

3000 Stück
Sliegenfänger
per 100 Stück 6.50 Mk.,

ſo lange Vorrat reicht.

nen Dr S.Leipzigerſtraße.

Frachtfrei! Neue Dauerwarelt
Sehsnmne her-ro Be Salz ringeMehr Rog. 48 Pa. Fat 88 20
28 Pfd. Faß Postk. 9,35.E. Degener. Swinemündo 209.

S Frühlartoffeln
kauft und verladet für die

Kartvoffe

wilh. Reichert, La s
NB. Die Kartoffeln müſſen bis

jeden Mittwoch bei mir ange
meldet werden, die dann in derZgraufiigenden Woche S
Verſand kommen ſollen.

V NGEN
l. Prospekt be W

r bewre ohne TorSanitätsr Dr. W t

Die O. Plarrstello Isehepphin s
Grdgeh. I, iſt ſchleunigſt

etzen. Zſch. iſt 4 Km vonrechte entfernt; der Beſuch
er dortigen höheren Schulen
Reagalgymnaſium, Lyzeum) iſt für

e r n reldungen an das Patrongatz. H. des Herru Sup. Dr. Rüch- G
tüng in Eilenburg. (3766

Vvertrauensſtellung!
Zur Vertretung des eingezogenen Inüutsrendanien
in der ren von Halle wird für
bald oder ſpäter r rewürdiger älterer Herrbeſten engperten auch z. vatiſie-rende ſchon in Lwer ber ähn-

licher rig s eweſene,erhalten den Vorzu eldungen
pit We f, gnisabſchrifS chen bei

Benzol,Dresgchmasgohinensl,
Antomobilöl.,

prompt lieferbar.
W. Münster, Magdeburgerſtrafe 67.

r Xur bis einschl. Donnerstag
Gastspiel Maria Carmi

a95 de i vetennlcaulles Sratien
Schauspiel in 4 Akten.

wen e Die Verfürien Jonngesenen.
Schwank in 3 Akten.

korſa
Der Mann, den das Sechieksal van

biehtspielhan:

Sehaneviel in 4 Akten.

m m Der Tyrann von Nuckendorf.
Gastspiel Konrad Dreher v

4785 Schwank in 3 Akten.

Reichhaltiges

Ersatzteillager

C Merseburgerstrasse 17/19.

Landwirtschafts kammer für die Provinz Sachsen

Central -Ankaufstelle
fur landwirtschaftl. Maschinen und Geräte

Ausführungen
6rosse

Reparaturwerkstatt

Filiale Halherstadt
3776] Königstrasss 35.

Große

Portoerſparnis
erzielen Sie durch

öchreibmuſchinen Poſtkarten

mit gummierter, umlegbarer Klappe in Streifen
zu 4 Stück.

Billigſte Preiſe.
Preisangebote mit Muſter koſtenlos.

Otto Thiele
Huchdruckerri und Perlag der Halleſchen Zeitung

Obere Leipzigerſtr. 61/62.

Eine e in Küche und
Haus perfejuverlüſſg e Fſite

mit nur guten Z1. September gen en
mädchen vorhanden. m

pchriften und Gehaltsaufer es
Fran Hedizinatrat Pr. Iuers

Hersfeld a. Fulda.
Suche zu ſofort für mein Hotelein ſiekſiges, ehrliches

Mädchen
für alle Arbeiten. Küche, Zimmer
und Reſtaurant. (3771Ferd. Winkel Hotelz. Bären,

Wernigerode i. H.

Mietgeſuche

2 gut möbl. Zimmer
m. mögl. ſeparat. Eing., 2 Betten,
geſucht. Offert. m. reis unter
Z. 395 an die Geſchäftsſt. d. Ztg

Benutzung unſerer

Schnellſte Bedienung.

Tüchtige Zimmerer,
welche in Eiſenbeton Er-

n für ſof
eſuchDyckerhboff t Widmann, 4

BauſtelleLenunna bei Merſeburg.

kammergut Koettendorf
gelingen ſuchtaumſofortg gen
Lehrling oder Eleven

aus guter Familie. Koſtgeld nach
Uebereinkunft.

Zuverläſſiges
Alleinmädchen

oder einfache Stütze
zum 15. Auguſt bei gutem Lohn
aufs Land g i Off. unter

8394 ie Veſchäftsgegge atte erbeten unter V. Z.

i aukää, Ha a. S.
D.dieſer Jeicng

Heirat.
Suche f. m. Bruder, 36 J. ſtattl.,Konkoriſtin,

Hallorenſtr. 1

mit Schreibmaſchine und allen
einſchlägigen Kontorarbeiten
vertraut, für ſofort geſucht.
Off. mit Zeugnisabſchriften und

9 Gehaltsangabe erbeten. (3778Myekerbo Wiämann, A.

BauſtelleLeuna bei Merſeburg.
Fuſve zum 1. Oktober oder

z rüher eine tüchtige, in allen
eigen der Landwirtſchaft, auchwer feineren Küche durcheng

erfahreneWirtſchafterin

Gehalt 500 Mk.
Frau Amtsrat Nette,

Rittergut Trinum b. Cöthen-Anh.

Landwirtſchafterinnen u.
Lernende, jüng. u. ältere, ſowie
herrſchnftl. Dienſtperſonal jed,
Art ſucht u. empf. Marie Wantzlöben.
d o Stellenvermittlerin,

„(am Buttermarkh).

geſunde u. charakterv. Perſönlkt.
militärfrei, durch den Krieg zur
Landwirtſchaft übergegangen, geſ.
und heitere Lebensgefährtin mit
ren Vermögen, tunlichſt un
abhängig, damit er ſich ſelbſtändig
machen kann. Bild erwünſcht.
Ausführliche Angebote unter Z. 396
an die Geſchäftsſtelle dieſer Zei-
tung. Landwirtstochter od. -witwe

bevorzugt. (3770
Tischler- und

Polster-Arheiten
jeder Art übernimmt

möbel- Fabrik
C. Hauptmann

Kl. Ulrichſtr. 36 a und b.
Große Auswahl

fertiger Möbel
Große alte Vorrätezu alten Preiſen!
Zirka 100 Muſterzimmer!

Apoſſo Theater.
Direktion Guatav Poller.

V Heute, Dienstag abends 8 Uhr 20:
Eröffnung und Festuorstellung

in dem prächtig renovierten Theater

Fest Prolog geſprochen von M. Neumann.
Grosses Konzert ausgefübrtv. Rohland-Orchester,

unter perſönlicher Leitung von F. Rohland.
Gastspiel der weltrekgnutenS Winter ymians.rin eiso: Loge 2.60, I. Ra n 1.55, Sperrsitz 1.55, mr

balronis0, kati 05., II. Park. 0.85, II. Rang d. 50 einachil. städt. Steuer,
v Vorverkauf täglich 91 und 5--7 Ühr im Theaterbureau.

Apollo-Vorzugbons besorgen!

Erfahrener und energiſcher
Hrikettmeiſter u. Betriebsführer
für großes Braunkoblenwerk d 1. Oktober geſucht.
Derſelbe muß gleichzeitig guter Maſchinenfachmann ſein. Bewerber,
möglichſt mit abgeſchloſſener Werkmeiſterſchulbildung, die durch
lückenloſe Zeugniſſe eine langiahrige, r Praxis nach-
weiſen können, wollen ihre ausführlich gehaltenen Bewerbungen
mit Lebenslauf, Zeugnisabſchriften, Gehaltsanſprüchen, der Militär
und Religionsverhältniſſe und möglichſt Bild unter L. V. 1762
an Rudolf Mosse, Leipzig, einreichen. [4665

Anlässlich unserer goldenen Hochzeitsfeier sind
uns so zahlreiche Beweise der Liebe und Ebrung
zuteil geworden, dass wir allen, die uns unseren
hohen Ehrentag verschönten, hiermit herzlichen Dank
sagen. Besonders danken wir der Gemeinde Gröbers,
ferner der Firma Knauer, Beil Co., sowie HerrnInspektor Wagner und den Arbeitertrauen des
Fabriksgutes für die uns über wiesenen Geschenke.
Herzlichen Dank auch Herrn Pfarrer Kleemann,der uns die Gluckwünsche persönlich uberbrachte,

Gröbers, den 80. Juli 1916. un

r u u. M

C

i An

Statt jeder besonderen Aneige.
Für Deutschlands Ehre und in treuester Pfücht-

erfüllung fiel im Brennpunkte des Schlachtfeldes wer
über alles geliebter Sohn und Bruder

xtud. puil. Max Krüger
Leutnant d. Res. im Infant. Regt. 165, 5. Komp.

Inhaber des Bisernen Kreuzes II. Klassoe,
Halle S., Halberstädterstr. 5.

In tiefer stolzer Trauer

a Familie Wilh. Krüger.

Heute morgen 10 Uhr entschlief plötzlich
und unerwartet nach kurzem Krankenlager unsere
liebe gute Mutter, Grossmutter, Sehwiegermutter
und Schwester, die Witwe

Pauline Leuchte
geb. Mannsfeld

im 62. Lebensjahre. 412
Rosenfeld Hohenthurm, den 31. Juli 1916.

In tiefem Schmerz
Die frauernden Hinterbliebenen.
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